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Präambel
Derzeit bestehen der Münster’sche Studienfonds 

und der Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds als nicht 
rechtsfähige Sondervermögen im Haushalt des Lan-
des.

Zur abschließenden vermögensmäßigen Ordnung 
vereinbaren die Parteien das Folgende:

§ 1 

Zuordnung der Bestandteile der Sondervermögen
(1)  60 Prozent der jeweiligen Fonds verbleiben 

ohne Zweckbindung im Haushalt des Landes 
(siehe Anlage 1).

(2)  25 Prozent des Vermögens des Münster’scher 
Studienfonds werden nach Maßgabe der Rege-
lungen des § 2 einer noch als kirchliche Stif-
tung des Bürgerlichen Rechts zu errichtenden 
Stiftung zugeordnet (siehe Anlage 1).

(3)  40 Prozent des Vermögens des Beckum-Ah-
len’scher Klosterfonds und 15 Prozent des 
Vermögens des Münster’scher Studienfonds 
werden nach Maßgabe der Regelungen des § 3 
einer noch als kirchliche Stiftung des Bürgerli-
chen Rechts zu errichtenden Stiftung zugeord-
net (siehe Anlage 1).
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(4)  Der Zuordnung wird der Vermögensbestand 
zum 31. Dezember 2012 (nachfolgend „Stich-
tag“) zugrunde gelegt. 

(5)  Surrogate, Früchte, Nutzungen und Lasten 
werden entsprechend der Zuordnung der Ver-
mögensgegenstände zum Stichtag zugeordnet; 
Zinsen auf das Barvermögen werden anteilig 
verteilt. Es erfolgt eine - gegebenenfalls anteili-
ge - Abgrenzung zum Stichtag.

(6) Falls während einer Zeit von fünf Jahren ab 
Wirksamwerden der Vereinbarung festgestellt 
wird, dass Grundstücke des Münster’schen 
Studienfonds oder des Beckum-Ahlen’scher 
Klosterfonds in der Zuordnung nicht oder zu 
Unrecht aufgeführt wurden, so sind die Quoten 
nach den Absätzen 1 bis 3 durch eine zusätzli-
che Vereinbarung zwischen dem Land und dem 
Bistum wieder herzustellen; eine Haftung des 
Bistums aus eigenen Mitteln ist ausgeschlos-
sen. Wenn und soweit wesentliche Belastungen 
oder wesentliche Sach- und Rechtsmängel der 
nach Absatz 2 und Absatz 3 auf die Stiftungen 
übertragenen Grundstücke bekannt werden, die 
nicht in die Gutachten, die das Land dem Bis-
tum	vorgelegt	hat,	wertmäßig	eingeflossen	sind,	
gilt vorstehende Regelung zugunsten der Stif-
tungen entsprechend.

§ 2 
Stiftung zur Ausbildung katholischer  

Geistlicher im Bistum Münster
(1)		 Das	 Bistum	 verpflichtet	 sich	 gegenüber	 dem	

Land, unverzüglich nach Wirksamwerden die-
ser Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 1 eine mit 
25.000 Euro Barkapital ausgestattete Stiftung 
mit der als Anlage 2.1 beigefügten Satzung zu 
errichten und die Anerkennung der Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster durch die zuständige Stiftungsbehörde 
des Landes zu beantragen; der beigefügte Sat-
zungsentwurf ist mit der zuständigen Stiftungs-
behörde und der Finanzverwaltung abgestimmt. 
Die rechtzeitige kirchenaufsichtliche Genehmi-
gung der Stiftung obliegt dem Bistum.

(2)		 Das	Land	verpflichtet	sich	gegenüber	dem	Bis-
tum, den in Anlage 2.2 beigefügten Zustiftungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Anerken-
nung der Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster, frühestens je-
doch einen Monat nach Wirksamwerden dieser 
Vereinbarung, abzuschließen und alles für die 
Durchführung der Zustiftungen ihm Obliegen-
de innerhalb dieses Zeitraums vorzunehmen. 

Es obliegt dem Bistum, etwa erforderliche kir-
chenaufsichtliche Genehmigungen rechtzeitig 
beizubringen.

(3)  Künftige Änderungen der Satzung der Stiftung 
zur Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster sind allein nach Maßgabe der 
entsprechenden Regelungen in der Stiftungssat-
zung und der stiftungsrechtlichen Vorgaben zu 
beschließen, ohne dass zugleich diese Verein-
barung geändert werden müsste. 

§ 3
Katholische Schulstiftung im Bistum Münster

(1)		 Das	 Bistum	 verpflichtet	 sich	 gegenüber	 dem	
Land, unverzüglich nach dem Wirksamwerden 
dieser Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 1 eine 
mit 25.000 Euro Barkapital ausgestattete Stif-
tung mit der als Anlage 3.1 beigefügten Satzung 
zu errichten und die Anerkennung der Stiftung 
durch die zuständige Stiftungsbehörde des Lan-
des zu beantragen; der beigefügte Satzungsent-
wurf ist mit der zuständigen Stiftungsbehörde 
und der Finanzverwaltung abgestimmt. Die 
rechtzeitige kirchenaufsichtliche Genehmigung 
der Stiftung obliegt dem Bistum.

(2)		 Das	 Land	 verpflichtet	 sich	 gegenüber	 dem	
Bistum, den in Anlage 3.2 beigefügten Zustif-
tungsvertrag innerhalb eines Monats nach An-
erkennung der Katholischen Schulstiftung im 
Bistum Münster, frühestens jedoch einen Mo-
nat nach Wirksamwerden dieser Vereinbarung, 
abzuschließen und alles für die Durchführung 
der Zustiftungen ihm Obliegende innerhalb 
dieses Zeitraums vorzunehmen. Es obliegt dem 
Bistum, etwa erforderliche kirchenaufsichtliche 
Genehmigungen rechtzeitig beizubringen.

(3)  Künftige Änderungen der Satzung der Katho-
lischen Schulstiftung im Bistum Münster sind 
allein nach Maßgabe der entsprechenden Re-
gelungen in der Stiftungssatzung und der stif-
tungsrechtlichen Vorgaben zu beschließen, 
ohne dass zugleich diese Vereinbarung geändert 
werden müsste. 

§ 4 
Verzichts- und Freistellungserklärungen  

des Bistums
(1)  Das Bistum verzichtet im Hinblick auf die in 

dieser Vereinbarung vorgesehene Übertragung 
von Vermögen auf die Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster 
nach § 2 und auf die Katholische Schulstiftung 
im Bistum Münster nach § 3 auf sämtliche An-
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sprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, ob 
bekannt oder unbekannt, gegen das Land aus 
oder im Zusammenhang mit dem vormaligen 
Münster’schen Studienfonds und dem vorma-
ligen Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds. § 5 
bleibt unberührt.

(2)  Das Bistum wird keine über die Übertragung 
von Vermögen nach dieser Vereinbarung hin-
ausgehenden Ansprüche aus oder im Zusam-
menhang mit der Aufhebung der Zweckbin-
dung des Münster’schen Studienfonds und des 
Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds geltend 
machen.

(3)  Das Bistum stellt das Land von allen etwaigen 
Ansprüchen, die von Rechtsträgern und Ein-
richtungen, die nach kirchlichem Recht der 
Aufsicht des Bischofs von Münster unterste-
hen, gegen das Land aus oder im Zusammen-
hang mit dem Münster’schen Studienfonds und 
dem Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds geltend 
gemacht	werden,	frei.	Das	Bistum	verpflichtet	
sich, nach besten Kräften darauf hin zu wirken, 
dass auch von katholischen Rechtsträgern oder 
Einrichtungen, die nach kirchlichem Recht an-
derweitiger kirchlicher Aufsicht unterstehen, 
gegen das Land aus oder im Zusammenhang 
mit dem Münster’schen Studienfonds und dem 
Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds keine An-
sprüche geltend gemacht werden.

§ 5 
Freistellungserklärungen des Landes

(1)  Das Land stellt die Stiftung zur Ausbildung ka-
tholischer Geistlicher im Bistum Münster, die 
Katholische Schulstiftung im Bistum Münster 
und das Bistum von allen etwa im Zuge der 
Durchführung dieser Vereinbarung anfallenden 
Kosten, Gebühren und Steuern frei.

(2)  Das Land stellt das Bistum, die Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster und die Katholische Schulstiftung im 
Bistum Münster von allen etwaigen Ansprüchen 
Dritter, mit Ausnahme von Ansprüchen der in § 
4 Absatz 3 Satz 1 genannten Art, die aus oder 
im Zusammenhang mit dem Münster’schen 
Studienfonds und dem Beckum-Ahlen’schen 
Klosterfonds geltend gemacht werden, frei. 

(3)  Das Bistum übernimmt kein Vermögen aus 
dem Münster’schen Studienfonds und dem 
Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds und haf-
tet – wie in der Vergangenheit – nicht mit ei-
genem	Vermögen	 für	 etwaige	Verpflichtungen	
des Münster’schen Studienfonds und des Be-

ckum-Ahlen’schen Klosterfonds beziehungs-
weise	für	Verpflichtungen,	die	aus	dem	Vermö-
gen des Münster’schen Studienfonds und des 
Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds zu befriedi-
gen wären.

(4)		 Eine	Freistellungsverpflichtung	des	Landes	 ist	
in den Fällen ausgeschlossen, in denen nach 
den Bestimmungen des Zustiftungsgeschäftes 
zur Stiftung zur Ausbildung katholischer Geist-
licher im Bistum Münster (Anlage 2.2) sowie 
nach den Bestimmungen des Zustiftungsge-
schäftes zur Katholischen Schulstiftung im 
Bistum Münster (Anlage 3.2) eine Haftung des 
Landes im Zusammenhang mit der Vermögens-
übertragung an die Stiftung zur Ausbildung ka-
tholischer Geistlicher im Bistum Münster und/
oder die Katholische Schulstiftung im Bistum 
Münster ausgeschlossen oder begrenzt wird.

§ 6
Verwaltung des Vermögens  

in der Übergangszeit
Das Land ist im Zeitraum zwischen dem Stichtag 

und dem Zeitpunkt der Übertragung der jeweiligen 
Vermögensbestandteile auf die Stiftung zur Ausbil-
dung katholischer Geistlicher im Bistum Münster 
beziehungsweise auf die Katholische Schulstiftung 
im Bistum Münster weiterhin zur ordnungsgemäßen 
Verwaltung der in Anlage 1 aufgeführten Vermö-
gensbestandteile	berechtigt	und	verpflichtet.

§ 7
Mitwirkungsverpflichtung

Land	und	Bistum	verpflichten	sich	wechselseitig,	
nach besten Kräften auf die unverzügliche Durch-
führung dieser Vereinbarung und auf die etwa er-
forderliche Mitwirkung staatlicher beziehungsweise 
kirchlicher Träger hinzuwirken.

§ 8
Schlussbestimmungen

(1)  Änderungen und Ergänzungen dieser Verein-
barung einschließlich der Änderung dieser 
Schriftformklausel bedürfen der schriftlichen 
Form, soweit nicht strengere Formanforderun-
gen gelten. Mündliche Nebenabreden gibt es 
nicht.

(2)  Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung un-
wirksam sein oder werden oder sollte diese Ver-
einbarung eine Lücke enthalten, so soll anstelle 
einer solchen unwirksamen Bestimmung oder 
zur Ausfüllung einer solchen Lücke ohne wei-
teres eine solche zulässige Bestimmung gelten, 
die dem von den Parteien mit der unwirksamen 
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anlagenverzeichnis

1 Verzeichnis des Grund- und Barvermögens (ge-
trennt nach Zuweisung zum Land, zur Stiftung 
zur Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster und zur Katholischen Schul-
stiftung im Bistum Münster)

2.1 Satzung der Stiftung zur Ausbildung katho-
lischer Geistlicher im Bistum Münster

Bestimmung Gewollten oder dem, was die Par-
teien gewollt hätten, wenn sie den regelungs-
bedürftigen Punkt bedacht hätten, nach Inhalt, 
Art, Maß und Umfang so nahe wie möglich 
kommt.

§ 9
Zustimmung

(1)  Diese Vereinbarung wird vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Heiligen Stuhls und der Bestäti-
gung durch Landesgesetz gemäß Artikel 21 der 
Verfassung  für das Land Nordrhein-Westfalen 
geschlossen. Sie tritt am Tag nach dem Aus-
tausch von Noten in Kraft, in denen das Land 
und der Heilige Stuhl die Vereinbarung inhalt-
lich billigen und erklären, dass die jeweils in 

ihrem Rechtsbereich erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind. Der Zeitpunkt des Inkraft-
tretens wird im GV.NRW und im Amtsblatt des 
Bistums Münster bekannt gemacht.

(2)  Jede der Parteien ist berechtigt, von dieser Ver-
einbarung zurückzutreten, wenn sie nicht bis 
zum 31. Dezember 2014 wirksam geworden ist.

Düsseldorf, den 22. November 2013

 Die Ministerpräsidentin
 des Landes Nordrhein-Westfalen 

 Hannelore Kraft

Münster, den 13. Dezember 2013

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

2.2 Zustiftungsvertrag zur Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster

3.1 Satzung der Katholischen Schulstiftung im Bis-
tum Münster

3.2 Zustiftungsvertrag zur Katholischen Schulstif-
tung im Bistum Münster
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Verzeichnis des Grund- und Barvermögens 
(getrennt nach Zuweisung zum Land, zur Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster und zur Katholischen Schulstiftung im Bistum Münster)

Barvermögen 74.162.292,60 €
Grundvermögen 123.028.061,00 €
Gesamtvermögen 197.190.353,60 €

Land 60% 118.314.212,16 €
Kirche G 25% 49.297.588,40 €
Kirche S 15% 29.578.553,04 €
Gesamtvermögen 197.190.353,60 €

Zuordnung Land Kirche G+S Summe
Barvermögen 56.715.221,16 € 17.447.071,44 € 74.162.292,60 €
Grundvermögen 61.598.991,00 € 61.429.070,00 € 123.028.061,00 €
Summe 118.314.212,16 € 78.876.141,44 € 197.190.353,60 €

60,00% 40,00%

Barvermögen 4.706.612,87 €
Grundvermögen 12.079.201,50 €
Gesamtvermögen 16.785.814,37 €

Land 60% 10.071.488,62 €
Kirche S 40% 6.714.325,75 €
Gesamtvermögen 16.785.814,37 €

Zuordnung Land Kirche S Summe
Barvermögen 4.015.687,12 € 690.925,75 € 4.706.612,87 €
Grundvermögen 6.055.801,50 € 6.023.400,00 € 12.079.201,50 €
Summe 10.071.488,62 € 6.714.325,75 € 16.785.814,37 €

60,00% 40,00%

Übersicht der Vermögenszuordnung

Vermögensbestand

Quote Soll

Vermögensbestand

Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds (BAK)

Münster'scher Studienfonds (MSF)

Quote Soll

Seite 1

anlage 1 zur Vereinbarung: 

Verzeichnis des Grund- und Barvermögens 

(getrennt nach Zuweisung zum Land, zur Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Müns-
ter und zur Katholischen Schulstiftung im Bistum Münster)

Übersicht der Vermögenszuordnung
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anlage 2.1 zur Vereinbarung: 

Satzung 
der 

Stiftung zur ausbildung  
katholischer Geistlicher im Bistum Münster

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1)  Die Stiftung führt den Namen „Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster“[; sie darf im Rechtsverkehr auch die 
Kurzform „………“ führen].

(2)  Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des 
Bürgerlichen Rechts mit Sitz in Münster.

§ 2 
Stiftungszweck

(1)  Die Stiftung verfolgt ausschließlich kirchliche 
und gemeinnützige Zwecke.

(2)  Zweck der Stiftung ist die Förderung kirch-
licher Zwecke i.S.d. § 54 AO, die Förderung 
der Religion, der Wissenschaft und Forschung 
sowie der Berufsbildung und Studentenhil-
fe	durch	die	 ideelle	und	finanzielle	Förderung	
anderer steuerbegünstigter Körperschaften und 
von Körperschaften des öffentlichen Rechts zur 
ideellen und materiellen Förderung kirchlicher 
Zwecke i.S.d. § 54 AO, der Religion, der Wis-
senschaft und Forschung sowie der Berufsbil-
dung und Studentenhilfe. Der Satzungszweck 
wird insbesondere und vorrangig verwirklicht 
durch die Beschaffung von Mitteln für die Aus-
bildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster.

(3)  Daneben kann die Stiftung ihre Zwecke auch 
unmittelbar verfolgen. Dies geschieht insbe-
sondere durch die Vergabe von Stipendien.

(4)  Die Stiftung kann auch steuerbegünstigten 
Rechtsträgern, insbesondere Körperschaften, 

Anstalten	und	Stiftungen,	finanzielle	und	sach-
liche Mittel zur Verfügung stellen.

(5) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(6) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der 
Stifter und seine Rechtsnachfolger erhalten kei-
ne Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.

§ 3 
Stiftungsvermögen

(1)  Das Stiftungsvermögen besteht aus der im Stif-
tungsgeschäft genannten Erstausstattung. 

(2)  Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert un-
geschmälert zu erhalten. 

(3)  Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet 
werden. Umschichtungsgewinne dürfen ganz 
oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks verwendet werden. Absatz 2 ist zu be-
achten.

(4)  Zustiftungen sind, auch in der Form von Sach-
werten, möglich. Über ihre Annahme entschei-
det der Vorstand.

§ 4 
Verwendung der Vermögenserträge 

und Zuwendungen
(1)  Die Erträge des Stiftungsvermögens und die 

ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind 
im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften 
zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu 
verwenden.

(2)  Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind Zu-
wendungen, die dazu durch die Zuwendende/
den Zuwendenden oder aufgrund eines zweck-
gebundenen Spendenaufrufs der Stiftung be-
stimmt sind. Zuwendungen von Todes wegen, 
die von der Erblasserin/vom Erblasser nicht 
ausdrücklich zur zeitnahen Erfüllung des Stif-
tungszwecks bestimmt sind, dürfen dem Ver-
mögen zugeführt werden.

Verzeichnis des Grund- und Barvermögens 
(getrennt nach Zuweisung zum Land, zur Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster und zur Katholischen Schulstiftung im Bistum Münster)

Zuordnung Gutachten-
Nr. Land

Bezeichnung
Ort Straße Haus-Nr. Grundbuch/

Gemarkung Blatt Bemerkung/ Nutzung Flur Flurstück/e Größe in m² Wert Verkaufserlös seit 
Stichtag

Kirche G 484 Ahlen Ahlen 4994 verschiedene 210,
211

Fl. 210 (Fl.St. 
46, 63, 77, 80, 
84, 102), Fl. 
211 (Fl.St. 11)

536.521 m²          1.919.000,00 € 

29.562.422 m² 123.028.061,00 €     514.075,00 €        

Kirche S = Katholische Schulstiftung im Bistum Münster
Kirche G = Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster

Seite 23
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(3)  Freie oder zweckgebundene Rücklagen kön-
nen, soweit steuerrechtlich zulässig, gebildet 
werden. Freie Rücklagen dürfen ganz oder 
teilweise dem Vermögen zugeführt werden. Im 
Jahr der Errichtung und in den zwei folgenden 
Kalenderjahren dürfen die Überschüsse aus der 
Vermögensverwaltung ganz oder teilweise dem 
Vermögen zugeführt werden.

(4)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

§ 5 
Rechtsstellung der Begünstigten

Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf-
grund dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf Leis-
tungen der Stiftung nicht zu.

§ 6 
Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind

a) der Vorstand

b) die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer.

Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer darf 
nicht Mitglied des Vorstandes sein.

§ 7 
Zusammensetzung des Vorstandes

(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und 
höchstens 5 Personen. Die Bestellung des Vor-
stands erfolgt durch den Bischof von Münster, 
der auch den Vorsitzenden und seinen Stell-
vertreter ernennt. Zu den Mitgliedern des Vor-
stands sollen der Regens des Priesterseminars 
zu Münster und – wenn und solange die Ausbil-
dung der katholischen Geistlichen durch die Fa-
kultät der Westfälischen Willhelms-Universität 
erfolgt – der Dekan der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität Münster gehö-
ren.

(2)  Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 5 
Jahre. Wiederbestellung ist zulässig. 

(3)  Bei Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern 
während der laufenden Amtsperiode des Vor-
stands werden ihre Nachfolger unverzüglich 
vom Bischof von Münster für die restliche Dau-
er der laufenden Amtsperiode bestellt; scheidet 
der gesamte Vorstand vorzeitig aus, kann die 
Neubestellung für eine volle neue Amtsperiode 
von 5 Jahren erfolgen. 

§ 8 
Rechte	und	Pflichten	des	Vorstandes

(1)  Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich 
und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines 
gesetzlichen Vertreters. Er handelt durch seine 
Vorsitzende/seinen Vorsitzenden gemeinsam 
mit deren/dessen Vertreterin/Vertreter oder 
einem weiteren Mitglied. Bei Verhinderung 
der/des Vorsitzenden handelt deren/dessen Ver-
treterin/Vertreter gemeinsam mit einem weite-
ren Mitglied.

(2)  Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungsge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen, der 
Stiftungsordnung für den nordrhein-westfä-
lischen Teil des Bistums Münster und dieser 
Satzung den Willen des Stifters so wirksam wie 
möglich zu erfüllen. Seine Aufgabe ist insbe-
sondere

a)  die Verwaltung des Stiftungsvermögens ein-
schließlich der Führung von Büchern und 
der Aufstellung des Jahresabschlusses, so-
weit diese nicht der Geschäftsführerin/dem 
Geschäftsführer übertragen werden,

b)  die Beschlussfassung über die Verwendung 
der Erträgnisse des Stiftungsvermögens, 

c)  die Bestellung und Abberufung der Ge-
schäftsführerin/des Geschäftsführers, Fest-
setzung ihrer/seiner Vergütung und Überwa-
chung der Geschäftsführung,

d)  der Erlass einer Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung.

(3)  Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
geben.

(4)  Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamt-
lich für die Stiftung tätig; sie haften nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ihnen dürfen 
keine Vermögensvorteile zugewendet werden. 
Die ihnen entstandenen angemessenen Ausla-
gen und Aufwendungen können nach Maßga-
be eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses, 
auch pauschaliert, erstattet werden.

§ 9 
Rechte	und	Pflichten	der	Geschäftsführerin/ 

des Geschäftsführers
Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer führt 

die laufenden Geschäfte nach den in der Geschäfts-
ordnung vom Vorstand festgelegten Richtlinien. 
Sie/Er ist dem Vorstand verantwortlich und an seine 
Weisungen gebunden. Sie/Er hat die Rechtsstellung 
eines besonderen Vertreters im Sinne des § 30 BGB.
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§ 10 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands

(1)  Der Vorstand wird nach Bedarf, mindestens je-
doch einmal im Quartal, vom Vorsitzenden zu 
einer Sitzung einberufen. Der Vorstand ist au-
ßerdem einzuberufen, wenn mindestens zwei 
Mitglieder dies verlangen.

(2)  Die Einladung muss schriftlich mindestens eine 
Woche vor dem Sitzungstag erfolgen; maßgeb-
lich ist der Tag der Absendung der Einladung. 
Die Einladungen sollen, wenn Vorstandsmit-
glieder eine Email-Anschrift hinterlegt haben, 
zusätzlich auch elektronisch versandt werden. 
In Angelegenheiten von besonderer Dringlich-
keit kann die/der Vorsitzende des Vorstands, bei 
dessen Verhinderung die/der stellvertretende 
Vorsitzende, die Einladungsfrist auf 3 Tage ab-
kürzen; auf die besondere Dringlichkeit ist in 
der Einladung begründet hinzuweisen.

(3)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Sollte 
der Vorstand in einer Sitzung nicht beschluss-
fähig sein, so ist unverzüglich zu einer neuen 
Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuladen; 
in dieser ist der Vorstand unabhängig von der 
Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
auf diese Folge in der Einladung hingewiesen 
wurde.

(4)  Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, sofern nichts ande-
res bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der/des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Ein abwesendes Mitglied kann sich aufgrund 
einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem 
jeweiligen Stiftungsorgan durch ein anwesen-
des Mitglied vertreten lassen. Über die Sitzun-
gen ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen, 
die vom Protokollführer und dem Vorsitzenden 
des Vorstands, soweit sein Stellvertreter ihn in 
der Sitzung vertreten hat, von diesem, zu unter-
zeichnen ist.

(5)  Beschlüsse über die Änderung der Satzung, die 
Auflösung	oder	Zusammenlegung	der	Stiftung	
bedürfen einer Mehrheit von dreiviertel der be-
stellten Vorstandsmitglieder.

(6)  Beschlüsse sind grundsätzlich in Sitzungen 
des Vorstands zu fassen; jedoch ist jede ande-
re Form der Beschlussfassung (schriftliches 
Verfahren, auch per Telefax, Telefonkonferenz, 
telefonische Abfrage durch den Vorsitzenden) 
zulässig, mit der sich alle Vorstandsmitglieder 
einverstanden erklären. Über die Beschlussfas-

sung in anderer Form ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, in der neben der Entscheidung in der 
Sache auch die Zustimmung aller Vorstands-
mitglieder zu der Form der Beschlussfassung 
festzuhalten ist; eine Kopie der Niederschrift 
ist unverzüglich allen Vorstandsmitgliedern zu-
zuleiten.

§ 11 
Beendigung der Stiftung

Bei	Auflösung	oder	Aufhebung	der	Stiftung	oder	
bei Wegfall ihres steuerbegünstigten Zwecks fällt 
das Restvermögen an das Bistum Münster, welches 
das Stiftungsvermögen vorrangig für die Ausbil-
dung katholischer Geistlicher, nachrangig zu ande-
ren kirchlichen, mildtätigen oder gemeinnützigen 
Zwecken zu verwenden hat.

§ 12 
Stiftungsaufsicht

(1)  Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung und un-
terliegt der Aufsicht des Bischofs von Münster.

(2)  Folgende Geschäfte bedürfen der Genehmi-
gung der kirchlichen Stiftungsbehörde:

a)  Änderungen der Stiftungssatzung, der Zu-
sammenschluss der Stiftung mit einer ande-
ren	Stiftung	oder	die	Auflösung	der	Stiftung,

b)  Erwerb, Belastung, Veräußerung von 
Grundstücken und Aufgabe des Eigentums 
an Grundstücken sowie Erwerb, Änderung, 
Veräußerung oder Aufgabe von Rechten an 
Grundstücken,

c)  Abgabe von Bürgschafts-, Patronats- und 
Garantieerklärungen,

d)  Übertragung, Übernahme oder Schließung 
von Anstalten und Einrichtungen,

e)		Gründung	und	Auflösung	von	Gesellschaf-
ten sowie der Erwerb und die Veräußerung 
von Gesellschaftsbeteiligungen,

f)  Rechtsgeschäfte, die der zur Vertretung der 
Stiftung Befugte im Namen der Stiftung mit 
sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vornimmt,

g)  Darlehensaufnahme von mehr als 100.000 
€,

h) Bestellung sowie Anstellungsvertrag eines 
Geschäftsführers/einer Geschäftsführerin.

§ 13 
Grundordnung

Die Stiftung wendet die Grundordnung des kirch-
lichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-
hältnisse in der jeweils gültigen Fassung an.
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§ 2 
Barvermögen

(1) Das der Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster vom Land zuzu-
wendende Barvermögen beträgt 10.629.118,40 
EUR, in Worten: zehnmillionensechshundert-
neunundzwanzigtausendeinhundertachtzehn 
Euro vierzig Cent, (nachfolgend „Barvermö-
gen“).

(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Barver-
mögens werden zum Stichtag abgerechnet und 
stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem 
Stichtag der Stiftung zur Ausbildung katholi-
scher Geistlicher im Bistum Münster zu. Las-
ten des Barvermögens trägt bis zum Stichtag 
das Land und ab dem Stichtag die Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster. 

§ 3 
Grundvermögen

(1) Das der Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster zuzuwendende 
Grundvermögen (nachfolgend „Grundvermö-
gen“) besteht aus den in der Anlage 1 der Ver-
einbarung über die Zuordnung des Vermögens 
des Münster‘scher Studienfonds und des Be-
ckum Ahlen’scher Klosterfonds entsprechend 
bezeichneten und beschriebenen Grundstücken 
(nachfolgend „Grundvermögen“).

(2) Surrogate, Früchte und Nutzungen des Grund-
vermögens werden zum Stichtag abgerechnet 
und stehen bis zum Stichtag dem Land und 
ab dem Stichtag der Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster 
zu. Lasten des Grundvermögens trägt bis zum 
Stichtag das Land und ab dem Stichtag die Stif-
tung zur Ausbildung katholischer Geistlicher 
im Bistum Münster. 

(3)  Das Grundvermögen wird vom Land der Stif-
tung zur Ausbildung katholischer Geistlicher 
im Bistum Münster mit allen Rechten, gesetzli-
chen Bestandteilen und etwaigem Zubehör zu-
gewendet.

(4) Die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geist-
licher im Bistum Münster übernimmt mit wirt-
schaftlicher Wirkung zum Stichtag jeweils

a) bestehende Miet-, Pacht- und Erbbaurechts-
verhältnisse,

b) die jeweils im Grundbuch eingetragenen 
Belastungen,

§ 14 

Satzungsänderungen
Änderungen dieser Stiftungssatzung sind im Rah-

men der jeweils geltenden Bestimmungen des Stif-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfäli-
schen Teil des Bistums Münster zulässig. 

anlage 2.2 zur Vereinbarung:

Zustiftungsvertrag
zwischen

dem land nordrhein-Westfalen
- nachfolgend auch das „land“ -

und
der Stiftung zur ausbildung katholischer  

Geistlicher im Bistum Münster

Präambel
In	 Erfüllung	 seiner	 Verpflichtungen	 gemäß	 §	 2	

Abs. 2 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Vermögens des Münster’scher Studienfonds und des 
Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum Müns-
ter vom 22. November/13. Dezember 2013 schließt 
das Land mit der Stiftung zur Ausbildung katholi-
scher Geistlicher im Bistum Münster diesen Zustif-
tungsvertrag über die Zuführung von Vermögen zu 
der Stiftung ab. In § 1 der Zuordnungsvereinbarung 
ist unter anderem geregelt, nach welchen Quoten die 
Bestandteile der jeweiligen Sondervermögen des 
Münster‘scher Studienfonds und des Beckum-Ah-
len‘scher Klosterfonds dem Land, der Schulstiftung 
Münster und der Stiftung zur Ausbildung katho-
lischer Geistlicher im Bistum Münster zugeordnet 
werden.

§ 1 

Zustiftung
Das Land verspricht der Stiftung zur Ausbildung 

katholischer Geistlicher im Bistum Münster mit 
wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Dezember 2012 
(nachfolgend „Stichtag“) die Zuwendung des in § 
2 bezeichneten Barvermögens und des in § 3 be-
zeichneten Grundvermögens zu den jeweils dort ge-
nannten Bedingungen im Wege der Zustiftung in das 
Grundstockvermögen. Die Stiftung zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster nimmt 
dieses Zustiftungsversprechen an.
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c)  im Grundbuch nicht eingetragene altrechtli-
che Dienstbarkeiten,

d)  nachbarrechtliche Beschränkungen, die zu 
ihrer Entstehung der Zustimmung des be-
troffenen Eigentümers bedürfen,

e) Baulasten.
 Die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geist-

licher im Bistum Münster übernimmt die vor-
genannten Dienstbarkeiten, nachbarrechtlichen 
Beschränkungen und Baulasten. Wenn und so-
weit wesentliche solche Belastungen nicht in 
die vorgelegten Gutachten für die Grundstücke 
wertmäßig eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 
S. 1 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Vermögens des Münster‘scher Studienfonds 
und des Beckum-Ahlen‘schen Klosterfonds 
zwischen dem Land NRW und dem Bistum 
Münster entsprechend.

(5) Die Zuwendung des Grundvermögens erfolgt 
im gegenwärtigen gebrauchten altersbedingten 
Zustand. Eine bestimmte Beschaffenheit von 
Grund und Boden, von Aufbauten und Zubehör, 
insbesondere Grenzen, Größe, Güte ist seitens 
des Landes nicht geschuldet.

(6) Wenn und soweit in die vorgelegten Gutachten 
wesentliche sichtbare oder unsichtbare Sach-
mängel oder wesentliche Rechtsmängel nicht 
wertmäßig eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 
S. 1 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Vermögens des Münster‘scher Studienfonds 
und des Beckum-Ahlen‘schen Klosterfonds 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 
dem Bistum Münster entsprechend. Eine wei-
tergehende Haftung des Landes ist ausgeschlos-
sen; dies gilt nicht bei Vorsatz oder Arglist 
oder bei Schadensersatzansprüchen/Haftung 
für grob fahrlässig verursachten Schäden oder 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, Kör-
pers oder der Gesundheit, die auf einer fahr-
lässigen	 Pflichtverletzung	 des	 Landes,	 seiner	
gesetzlichen Vertreter oder eines Erfüllungsge-
hilfen beruhen.

(7) Der Besitz und die Gefahr einschließlich der 
das Grundvermögen betreffenden Versicherun-
gen	 und	 die	 Verkehrssicherungspflicht	 gehen	
auf die Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster am Tag nach 
Abschluss dieses Zustiftungsvertrages über. 
Das Land wird innerhalb von einer Woche nach 
Abschluss des Zustiftungsvertrages die Ob-
jektunterlagen für das Grundvermögen an die 
Schulstiftung Münster übergeben. Das Land 
bleibt bis zu dem in vorstehend Abs. 7 Satz 1 

genannten Tag des Besitzübergangs zur ord-
nungsgemäßen Verwaltung des Grundvermö-
gens	verpflichtet.

(8) Das Land ermächtigt die Stiftung zur Aus-
bildung katholischer Geistlicher im Bistum 
Münster, ab dem in vorstehend Abs. 7 Satz 1 
genannten Tag des Besitzübergangs alle Rechte 
des Landes aus den bestehenden Miet-, Pacht- 
und Erbbaurechtsverhältnissen im eigenen Na-
men gerichtlich und außergerichtlich geltend 
zu	machen.	Das	Land	ist	verpflichtet,	am	oder	
nach dem Tag des Besitzübergangs der Stif-
tung zur Ausbildung katholischer Geistlicher 
im Bistum Münster auf deren Aufforderung 
entsprechende schriftliche Ermächtigungen zu 
erteilen, Kosten übernimmt das Land in diesem 
Zusammenhang jedoch nicht. 

(9) Das Land wird bestehende Miet- und Pachtsi-
cherheiten (nachfolgend gemeinsam „Mietsi-
cherheiten“ genannt) zum Stichtag auf die Stif-
tung zur Ausbildung katholischer Geistlicher 
im Bistum Münster übertragen und die Mieter/
Pächter (nachfolgend gemeinsam „Mieter“ ge-
nannt) hierüber informieren. Die Stiftung zur 
Ausbildung katholischer Geistlicher im Bis-
tum	Münster	verpflichtet	sich,	mit	übergebenen	
Mietsicherheiten ausschließlich entsprechend 
den gesetzlichen und den mietvertraglichen 
Regelungen zu verfahren. Sollte das Land von 
Mietern wegen an die Schulstiftung Münster 
übertragenen Mietsicherheiten und dabei insbe-
sondere im Hinblick auf deren Rückforderung 
in Anspruch genommen werden, hat die Stif-
tung zur Ausbildung katholischer Geistlicher 
im Bistum Münster das Land von diesen An-
sprüchen in vollem Umfang freizustellen.

(10) Die Nebenkostenabrechnungen für alle Miet- 
und Pachtverhältnisse für das Kalenderjahr 
2013 führt das Land durch, das zur ordnungs-
gemäßen	Abrechnung	verpflichtet	ist.	Das	Land	
wird von ihm bis zum Besitzübergang noch ver-
einnahmte Heiz- und Betriebskostenvorauszah-
lungen der Mieter/Pächter für Zeiträume nach 
dem Stichtag unverzüglich mit der Stiftung 
abrechnen; das Gleiche gilt für etwaige, vom 
Land verauslagte Heiz- oder Betriebskosten, 
sofern diese nicht aus dem Sondervermögen 
des Münster’schen Studienfonds getragen wur-
den. Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit den Neben- und Betriebskostenabrechnun-
gen ab dem Stichtag wie auch das Risiko der 
Einbringlichkeit von Nachzahlungsforderun-
gen gegen Mieter/Pächter für Zeiträume ab dem 
Stichtag gehen zulasten der Stiftung.
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Stiftungsmitteln	 finanziert	 werden.	 Gefördert	
werden können auch Maßnahmen der Lehrer-
fortbildung, sofern diese auf die konkrete Wei-
terentwicklung der Qualität der schulischen Ar-
beit gerichtet sind.

(3) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steu-
erbegünstigten Rechtsträgern, insbesondere 
Körperschaften,	 Anstalten	 und	 Stiftungen,	 fi-
nanzielle und sachliche Mittel zur Verfügung 
stellen, wenn diese Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 verfolgen.

(4) Anträge auf Förderung können katholi-
sche Schulen in freier Trägerschaft im nord-
rhein-westfälischen Teil des Bistums Münster 
stellen; die Anträge bedürfen der Zustimmung 
des jeweiligen Trägers.

(5) Die Stiftung kann auch die Verwaltung unselb-
ständiger Stiftungen übernehmen, deren über-
wiegender Zweck im Rahmen der in dieser Sat-
zung festgelegten Zwecke liegt.

(6) Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(7) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der 
Stifter und seine Rechtsnachfolger erhalten kei-
ne Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.

§ 3 
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus der im Stif-
tungsgeschäft genannten Erstausstattung. 

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert un-
geschmälert zu erhalten. 

(3) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet 
werden. Umschichtungsgewinne dürfen ganz 
oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks verwendet werden. Absatz 2 ist zu be-
achten.

(4) Zustiftungen sind, auch in der Form von Sach-
werten, möglich. Über ihre Annahme entschei-
det der Vorstand.

§ 4 
Verwendung der Vermögenserträge  

und Zuwendungen
(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die 

ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind 
im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften 
zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu 
verwenden. 

(11) Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge 
und –kosten für Anlagen, die bis zum Stichtag 
hergestellt sind, fallen dem Land, Kosten für 
später hergestellte Anlagen fallen der Stiftung 
zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bis-
tum Münster zur Last.

(12)	Die	 Auflassung	 des	 Grundvermögens	 erfolgt	
unverzüglich nach Abschluss dieses Zustif-
tungsvertrages durch eine eigene notarielle Ur-
kunde.

§ 4 
Kosten

Die	 Kosten	 dieses	 Vertrages,	 der	 Auflassungs- 
urkunde nach § 3 Abs. 12, des Vollzuges dieses  
Vertrages	 und	 der	 Auflassungsurkunde	 sowie	 die	
Grunderwerbsteuer trägt das Land.

anlage 3.1 zur Vereinbarung: 

Satzung der
Katholische Schulstiftung im Bistum Münster

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1) Die Stiftung führt den Namen „Katholische 
Schulstiftung im Bistum Münster“.

(2) Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des 
Bürgerlichen Rechts mit Sitz in Münster.

§ 2 
Stiftungszweck

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich kirchliche 
und gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Bil-
dung und Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen zu christlicher Lebensgestaltung und 
Weltverantwortung auf der Grundlage des 
katholischen Glaubens. Dieses geschieht durch 
die Förderung von katholischen Schulen in 
freier Trägerschaft im nordrhein-westfälischen 
Teil des Bistums Münster. Unterstützt werden 
sollen insbesondere pädagogische Projekte an 
Schulen, die die Qualität schulischer und un-
terrichtlicher Arbeit in beispielhafter Weise 
fördern	 und	 zu	 einer	 trägerspezifischen	 Profi-
lierung der jeweiligen Schule beitragen. Soweit 
es zur Umsetzung solcher Projekte zusätzlicher 
Lehr- oder Lernmittel bedarf, können diese aus 
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(2) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind Zu-
wendungen, die dazu durch die Zuwendende/
den Zuwendenden oder aufgrund eines zweck-
gebundenen Spendenaufrufs der Stiftung be-
stimmt sind. Zuwendungen von Todes wegen, 
die von der Erblasserin/vom Erblasser nicht 
ausdrücklich zur zeitnahen Erfüllung des Stif-
tungszwecks bestimmt sind, dürfen dem Ver-
mögen zugeführt werden.

(3) Freie oder zweckgebundene Rücklagen kön-
nen, soweit steuerrechtlich zulässig, gebildet 
werden. Freie Rücklagen dürfen ganz oder 
teilweise dem Vermögen zugeführt werden. Im 
Jahr der Errichtung und in den zwei folgenden 
Kalenderjahren dürfen die Überschüsse aus der 
Vermögensverwaltung ganz oder teilweise dem 
Vermögen zugeführt werden.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

§ 5 
Rechtsstellung der Begünstigten

Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf-
grund dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf Leis-
tungen der Stiftung nicht zu.

§ 6 
Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind

a) der Vorstand

b) die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer

Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer darf 
nicht Mitglied des Vorstands sein.

§ 7 
Zusammensetzung des Vorstandes

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und 
höchstens 5 Personen. Die Bestellung des Vor-
stands erfolgt durch den Bischof von Münster, 
der auch den Vorsitzenden und seinen Stellver-
treter ernennt. 

(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 5 
Jahre. Wiederbestellung ist zulässig. 

(3) Bei Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern 
während der laufenden Amtsperiode des Vor-
stands werden ihre Nachfolger unverzüglich 
vom Bischof von Münster für die restliche Dau-
er der laufenden Amtsperiode bestellt; scheidet 
der gesamte Vorstand vorzeitig aus, kann die 

Neubestellung für eine volle neue Amtsperiode 
von 5 Jahren erfolgen.

§ 8 
Rechte	und	Pflichten	des	Vorstandes

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich 
und außergerichtlich. Der Vorstand hat die Stel-
lung eines gesetzlichen Vertreters (§ 26 BGB). 
Er handelt durch seine Vorsitzende/seinen Vor-
sitzenden gemeinsam mit deren/dessen Vertre-
terin/Vertreter oder einem weiteren Mitglied. 
Bei Verhinderung der/des Vorsitzenden handelt 
deren/dessen Vertreterin/Vertreter gemeinsam 
mit einem weiteren Mitglied.

(2) Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungsge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen, der 
Stiftungsordnung für den nordrhein-westfä-
lischen Teil des Bistums Münster und dieser 
Satzung den Willen des Stifters so wirksam wie 
möglich zu erfüllen. Seine Aufgabe ist insbe-
sondere

a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens ein-
schließlich der Führung von Büchern und 
der Aufstellung des Jahresabschlusses, so-
weit diese nicht der Geschäftsführerin/dem 
Geschäftsführer übertragen werden,

b) die Beschlussfassung über die Verwendung 
der Erträgnisse des Stiftungsvermögens, 

c) die Bestellung und Abberufung der Ge-
schäftsführerin/des Geschäftsführers, Fest-
setzung ihrer/seiner Vergütung und Überwa-
chung der Geschäftsführung,

d) der Erlass einer Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung.

(3) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
geben. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamt-
lich für die Stiftung tätig; sie haften nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ihnen dürfen 
keine Vermögensvorteile zugewendet werden. 
Die ihnen entstandenen angemessenen Ausla-
gen und Aufwendungen können nach Maßga-
be eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses, 
gegebenenfalls auch pauschaliert, erstattet wer-
den.

§ 9 
Rechte	und	Pflichten	der	Geschäftsführerin/ 

des Geschäftsführers
Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer führt 

die laufenden Geschäfte nach den in der Geschäfts-
ordnung vom Vorstand festgelegten Richtlinien. 
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Verfahren, auch per Telefax, Telefonkonferenz, 
telefonische Abfrage durch den Vorsitzenden) 
zulässig, mit der sich alle Vorstandsmitglieder 
einverstanden erklären. Über die Beschlussfas-
sung in anderer Form ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, in der neben der Entscheidung in der 
Sache auch die Zustimmung aller Vorstands-
mitglieder zu der Form der Beschlussfassung 
festzuhalten ist; eine Kopie der Niederschrift 
ist unverzüglich allen Vorstandsmitgliedern zu-
zuleiten.

§ 11 

Beendigung der Stiftung
Bei	Auflösung	oder	Aufhebung	der	Stiftung	oder	

bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt 
das Restvermögen an das Bistum Münster, welches 
das Stiftungsvermögen vorrangig für den Stiftungs-
zweck, nachrangig zu anderen kirchlichen, mildtä-
tigen oder gemeinnützigen Zwecken zu verwenden 
hat.

§ 12 

Stiftungsaufsicht
(1) Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung und un-

terliegt der Aufsicht des Bischofs von Münster.

(2) Folgende Geschäfte bedürfen der Genehmi-
gung der kirchlichen Stiftungsbehörde:

a) Änderungen der Stiftungssatzung, der Zu-
sammenschluss der Stiftung mit einer ande-
ren	Stiftung	oder	die	Auflösung	der	Stiftung,

b) Erwerb, Belastung, Veräußerung von 
Grundstücken und Aufgabe des Eigentums 
an Grundstücken sowie Erwerb, Änderung, 
Veräußerung oder Aufgabe von Rechten an 
Grundstücken,

c) Abgabe von Bürgschafts-, Patronats- und 
Garantieerklärungen,

d) Übertragung, Übernahme oder Schließung 
von Anstalten und Einrichtungen,

e)	Gründung	und	Auflösung	von	Gesellschaf-
ten sowie der Erwerb und die Veräußerung 
von Gesellschaftsbeteiligungen,

f) Rechtsgeschäfte, die der zur Vertretung der 
Stiftung Befugte im Namen der Stiftung mit 
sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vornimmt,

g) Darlehensaufnahme von mehr als 100.000 €,
h) Bestellung sowie Anstellungsvertrag eines 

Geschäftsführers/einer Geschäftsführerin.

Sie/Er ist dem Vorstand verantwortlich und an seine 
Weisungen gebunden. Sie/Er hat die Rechtsstellung 
eines besonderen Vertreters im Sinne des § 30 BGB.

§ 10 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird nach Bedarf, mindestens je-
doch einmal im Quartal, vom Vorsitzenden zu 
einer Sitzung einberufen. Der Vorstand ist au-
ßerdem einzuberufen, wenn mindestens zwei 
Mitglieder dies verlangen.

(2) Die Einladung muss schriftlich mindestens eine 
Woche vor dem Sitzungstag erfolgen; maßgeb-
lich ist der Tag der Absendung der Einladung. 
Die Einladungen sollen, wenn Vorstandsmit-
glieder eine Email-Anschrift hinterlegt haben, 
zusätzlich auch elektronisch versandt werden. 
In Angelegenheiten von besonderer Dringlich-
keit kann die/der Vorsitzende des Vorstands, bei 
dessen Verhinderung die/der stellvertretende 
Vorsitzende, die Einladungsfrist auf 3 Tage ab-
kürzen; auf die besondere Dringlichkeit ist in 
der Einladung begründet hinzuweisen.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Sollte 
der Vorstand in einer Sitzung nicht beschluss-
fähig sein, so ist unverzüglich zu einer neuen 
Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuladen; 
in dieser ist der Vorstand unabhängig von der 
Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
auf diese Folge in der Einladung hingewiesen 
wurde.

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, sofern nichts ande-
res bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der/des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Ein abwesendes Mitglied kann sich aufgrund 
einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem 
jeweiligen Stiftungsorgan durch ein anwesen-
des Mitglied vertreten lassen. Über die Sitzun-
gen ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen, 
die vom Protokollführer und dem Vorsitzenden 
des Vorstands, soweit sein Stellvertreter ihn in 
der Sitzung vertreten hat, von diesem, zu unter-
zeichnen ist.

(5) Beschlüsse über die Änderung der Satzung, die 
Auflösung	oder	Zusammenlegung	der	Stiftung	
bedürfen einer Mehrheit von dreiviertel der be-
stellten Vorstandsmitglieder.

(6) Beschlüsse sind grundsätzlich in Sitzungen 
des Vorstands zu fassen; jedoch ist jede ande-
re Form der Beschlussfassung (schriftliches 
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§ 13
Grundordnung

Die Stiftung wendet die Grundordnung des kirch-
lichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-
hältnisse in der jeweils gültigen Fassung an.

§ 14 
Satzungsänderungen

Änderungen dieser Stiftungssatzung sind im Rah-
men der jeweils geltenden Bestimmungen des Stif-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfäli-
schen Teil des Bistums Münster zulässig. 

anlage 3.2 zur Vereinbarung: 

Zustiftungsvertrag
zwischen

dem land nordrhein-Westfalen
- nachfolgend auch das „land“ -

und
der Katholischen Schulstiftung  

im Bistum Münster
- nachfolgend auch „Schulstiftung Münster“ -

Präambel
In	 Erfüllung	 seiner	 Verpflichtungen	 gemäß	 §	 3	

Abs. 2 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Vermögens des Münster’scher Studienfonds und 
des Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum 
Münster vom 22. November/13. Dezember 2013 
(nachfolgend „Zuordnungsvereinbarung“ genannt) 
schließt das Land mit der Katholischen Schulstiftung 
im Bistum Münster diesen Zustiftungsvertrag über 
die Zuführung von Vermögen zu der Stiftung ab. In 
§ 1 der Zuordnungsvereinbarung ist unter anderem 
geregelt, nach welchen Quoten die Bestandteile der 
jeweiligen Sondervermögen des Münster‘scher Stu-
dienfonds und des Beckum-Ahlen‘scher Kloster-
fonds dem Land, der Schulstiftung Münster und der 
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im 
Bistum Münster zugeordnet werden.

§ 1 
Zustiftung

Das Land verspricht der Schulstiftung Münster 
mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Dezember 
2012 (nachfolgend „Stichtag“) die Zuwendung des 
in § 2 bezeichneten Barvermögens und des in § 3 
bezeichneten Grundvermögens zu den jeweils dort 
genannten Bedingungen im Wege der Zustiftung in 

das Grundstockvermögen. Die Schulstiftung Müns-
ter nimmt dieses Zustiftungsversprechen an.

§ 2 
Barvermögen

(1)  Das der Schulstiftung Münster vom Land zuzu-
wendende Barvermögen beträgt 7.508.878,79 
EUR, in Worten: siebenmillionenfünfhunder-
tachttausendachthundertachtundsiebzig Euro 
neunundsiebzig Cent, (nachfolgend „Barver-
mögen“).

(2)  Surrogate, Früchte und Nutzungen des Barver-
mögens werden zum Stichtag abgerechnet und 
stehen bis zum Stichtag dem Land und ab dem 
Stichtag der Schulstiftung Münster zu. Lasten 
des Barvermögens trägt bis zum Stichtag das 
Land und ab dem Stichtag die Schulstiftung 
Münster. 

§ 3 
Grundvermögen

(1)  Das der Schulstiftung Münster zuzuwendende 
Grundvermögen (nachfolgend „Grundvermö-
gen“) besteht aus den in der Anlage 1 der Ver-
einbarung über die Zuordnung des Vermögens 
des Münster‘scher Studienfonds und des Be-
ckum Ahlen’scher Klosterfonds entsprechend 
bezeichneten und beschriebenen Grundstücken 
(nachfolgend „Grundvermögen“).

(2)  Surrogate, Früchte und Nutzungen des Grund-
vermögens werden zum Stichtag abgerechnet 
und stehen bis zum Stichtag dem Land und ab 
dem Stichtag der Schulstiftung Münster zu. Las-
ten des Grundvermögens trägt bis zum Stichtag 
das Land und ab dem Stichtag die Schulstiftung 
Münster. 

(3)  Das Grundvermögen wird vom Land der Schul-
stiftung Münster mit allen Rechten, gesetzli-
chen Bestandteilen und etwaigem Zubehör zu-
gewendet.

(4)  Die Schulstiftung Münster übernimmt mit wirt-
schaftlicher Wirkung zum Stichtag jeweils

a)  bestehende Miet-, Pacht- und Erbbaurechts-
verhältnisse,

b)  die jeweils im Grundbuch eingetragenen 
Belastungen,

c)  im Grundbuch nicht eingetragene altrechtli-
che Dienstbarkeiten,

d)  nachbarrechtliche Beschränkungen, die zu 
ihrer Entstehung der Zustimmung des be-
troffenen Eigentümers bedürfen,

e)  Baulasten.
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 Die Schulstiftung Münster übernimmt die vor-
genannten Dienstbarkeiten, nachbarrechtlichen 
Beschränkungen und Baulasten. Wenn und so-
weit wesentliche solche Belastungen nicht in 
die vorgelegten Gutachten für die Grundstücke 
wertmäßig eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 
S. 1 der Vereinbarung über die Zuordnung des 
Vermögens des Münster‘scher Studienfonds 
und des Beckum-Ahlen‘schen Klosterfonds 
zwischen dem Land NRW und dem Bistum 
Münster entsprechend.

(5)  Die Zuwendung des Grundvermögens erfolgt 
im gegenwärtigen gebrauchten altersbedingten 
Zustand. Eine bestimmte Beschaffenheit von 
Grund und Boden, von Aufbauten und Zubehör, 
insbesondere Grenzen, Größe, Güte ist seitens 
des Landes nicht geschuldet.

(6)  Wenn und soweit in die vorgelegten Gutachten 
wesentliche sichtbare oder unsichtbare Sach-
mängel oder wesentliche Rechtsmängel nicht 
wertmäßig eingegangen sind, gilt § 1 Abs. 6 S. 
1 der Vereinbarung über die Zuordnung des Ver-
mögens des Münster‘scher Studienfonds und 
des Beckum-Ahlen‘schen Klosterfonds zwi-
schen dem Land NRW und dem Bistum Müns-
ter entsprechend. Eine weitergehende Haftung 
des Landes ist ausgeschlossen; dies gilt nicht 
bei Vorsatz oder Arglist oder bei Schadens- 
ersatzansprüchen/Haftung für grob fahrlässig 
verursachten Schäden oder Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, Körpers oder der Ge-
sundheit,	die	auf	einer	 fahrlässigen	Pflichtver-
letzung des Landes, seiner gesetzlichen Vertre-
ter oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. 

(7)  Der Besitz und die Gefahr einschließlich der 
das Grundvermögen betreffenden Versicherun-
gen	 und	 die	 Verkehrssicherungspflicht	 gehen	
auf die Schulstiftung Münster am Tag nach Ab-
schluss dieses Zustiftungsvertrages über. Das 
Land wird innerhalb von einer Woche nach Ab-
schluss des Zustiftungsvertrages die Objektun-
terlagen für das Grundvermögen an die Schul-
stiftung Münster übergeben. Das Land bleibt bis 
zu dem in vorstehend Abs. 7 Satz 1 genannten 
Tag des Besitzübergangs zur ordnungsgemäßen 
Verwaltung	des	Grundvermögens	verpflichtet.

(8)  Das Land ermächtigt die Schulstiftung Müns-
ter, ab dem in vorstehend Abs. 7 Satz 1 genann-
ten Tag des Besitzübergangs alle Rechte des 
Landes aus den bestehenden Miet-, Pacht- und 
Erbbaurechtsverhältnissen im eigenen Namen 
gerichtlich und außergerichtlich geltend zu 

machen.	Das	Land	ist	verpflichtet,	am	oder	nach	
dem Tag des Besitzübergangs der Schulstiftung 
Münster auf deren Aufforderung entsprechende 
schriftliche Ermächtigungen zu erteilen, Kosten 
übernimmt das Land in diesem Zusammenhang 
jedoch nicht. 

(9) Das Land wird bestehende Miet- und Pacht-
sicherheiten (nachfolgend gemeinsam „Miet-
sicherheiten“ genannt) zum Stichtag auf die 
Schulstiftung Münster übertragen und die Mie-
ter/Pächter (nachfolgend gemeinsam „Mieter“ 
genannt) hierüber informieren. Die Schulstif-
tung	Münster	verpflichtet	sich,	mit	übergebenen	
Mietsicherheiten ausschließlich entsprechend 
den gesetzlichen und den mietvertraglichen 
Regelungen zu verfahren. Sollte das Land von 
Mietern wegen an die Schulstiftung Münster 
übertragenen Mietsicherheiten und dabei insbe-
sondere im Hinblick auf deren Rückforderung 
in Anspruch genommen werden, hat die Schul-
stiftung Münster das Land von diesen Ansprü-
chen in vollem Umfang freizustellen.

(10) Die Nebenkostenabrechnungen für alle Miet- 
und Pachtverhältnisse für das Kalenderjahr 
2013 führt das Land durch, das zur ordnungs-
gemäßen	Abrechnung	verpflichtet	ist.	Das	Land	
wird von ihm bis zum Besitzübergang noch 
vereinnahmte Heiz- und Betriebskostenvor-
auszahlungen der Mieter/Pächter für Zeiträume 
nach dem Stichtag unverzüglich  mit der Schul-
stiftung Münster abrechnen; das Gleiche gilt 
für etwaige, vom Land verauslagte Heiz- oder 
Betriebskosten, sofern diese nicht aus dem Son-
dervermögen des Münster’schen Studienfonds 
bzw. des Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds 
getragen wurden. Streitigkeiten aus und im 
Zusammenhang mit den Neben- und Betriebs-
kostenabrechnungen ab dem Stichtag wie auch 
das Risiko der Einbringlichkeit von Nachzah-
lungsforderungen gegen Mieter/Pächter für 
Zeiträume ab dem Stichtag gehen zulasten der 
Stiftung.

(11) Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge 
und -kosten für Anlagen, die bis zum Stichtag 
hergestellt sind, fallen dem Land, Kosten für 
später hergestellte Anlagen fallen der Schulstif-
tung Münster zur Last.

(12)	Die	Auflassung	des	Grundvermögens	erfolgt	un-
verzüglich nach Abschluss dieses Zustiftungs-
vertrages durch eine eigene notarielle Urkunde.
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§ 4 
Kosten

Die	 Kosten	 dieses	 Vertrages,	 der	 Auflassungs- 
urkunde nach § 3 Abs. 12, des Vollzuges dieses  
Vertrages	 und	 der	 Auflassungsurkunde	 sowie	 die	
Grunderwerbsteuer trägt das Land.

B. Bekanntmachung über den notenwechsel

Nachfolgend wird der Notenwechsel zwischen der 
Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfa-
len und der Apostolischen Nuntiatur in Deutschland 
bekannt gegeben:

1. Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-
Westfalen

 an die 
 Apostolische Nuntiatur 
 in der Bundesrepublik Deutschland

Die Landesregierung des Landes Nordrhein-West-
falen beehrt sich, die Apostolische Nuntiatur in der 
Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage und 
in Fortentwicklung der vertrauensvollen und konst-
ruktiven Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Land Nordrhein-Westfalen um die Zustim-
mung	zur	Auflösung	und	Verteilung	des	Vermögens	
von vier Schul- und Studienfonds zu bitten.

Der Verbleib der Vermögensbestandteile der vier 
Fonds ist in einer Vereinbarung zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum 
Köln (Bergischer Schulfonds und Gymnasialfonds 
Münstereifel) vom 22. November 2013 bzw. vom 
13. Dezember 2013 sowie einer Vereinbarung zwi-
schen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 
Bistum Münster (Münster´scher Schulfonds und 
Beckum-Ahlen´scher Klosterfonds) vom 22. No-
vember 2013 bzw. vom 13. Dezember 2013 ge-
regelt. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat 
die vier Schul- und Studienfonds durch Gesetz 
vom 29. Januar 2014 aufgelöst und den genannten 
Vereinbarungen zur Verteilung des Vermögens der 
Fonds zugestimmt. Damit ist seitens des Landes 
Nordrhein-Westfalen dem Vorbehalt der oben ge-
nannten Vereinbarung (vgl. § 8 Absatz 1 der Ver-
einbarung mit dem Erzbistum Köln bzw. § 9 Ab-
satz 1 der Vereinbarung mit dem Bistum Münster) 
Genüge getan.

Die Landesregierung nimmt diese Gelegenheit 
zum Anlass, der Apostolischen Nuntiatur in der 

Bundesrepublik Deutschland erneut den Ausdruck 
ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu bekunden.

Düsseldorf, den 18. März 2014

 Hannelore Kraft

2. Apostolische Nuntiatur in Deutschland 
 an die 
 Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen

Prot.-Nr. 9/14

VERBALNOTE
Die Apostolische Nuntiatur in der Bundesre publik 

Deutschland begrüßt die Regierung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und beehrt sich, namens des 
Heiligen Stuhls den Empfang der geschätzten Ver-
balnote vom 18. März 2014 zu bestätigen, mit der 
sie um die Genehmigung des Heiligen Stuhls zur 
Auflösung	des	Bergischen	Schulfonds,	des	Gymna-
sialfonds Münstereifel, des Münster´schen Schul-
fonds und des Beckum-Ahlen´schen Klosterfonds 
sowie zu den Vereinbarungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit dem Erzbistum Köln und dem 
Bistum Münster vom 22. November 2013 bzw. vom 
13. Dezember 2013 zur Verteilung des Vermögens 
dieser Fonds bittet.

Die Apostolische Nuntiatur in der Bundesrepub-
lik Deutschland stimmt namens des Heiligen Stuhls 
der	Auflösung	der	vier	genannten	Schul-	und	Stu-
dienfonds und den Vereinbarungen zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum 
Köln bzw. dem Bistum Münster in der vom nord-
rhein-westfälischen Landtag durch Gesetz vom 29. 
Januar 2014 beschlossenen Form zu. Damit ist sei-
tens des Heiligen Stuhls dem Vorbehalt der oben 
genannten Vereinbarungen (vgl. § 8 Absatz 1 der 
Vereinbarung mit dem Erzbistum Köln bzw. § 9 Ab-
satz 1 der Vereinbarung mit dem Bistum Münster) 
Genüge getan.

Die Apostolische Nuntiatur in der Bundesrepublik 
Deutschland benutzt diese Gelegenheit, der Regie-
rung des Landes Nordrhein-Westfalen ihrer vorzüg-
lichsten Hochachtung zu versichern.

Berlin, 25. März 2014

L. S. 
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C.  Bekanntmachung über das Inkrafttreten der 
Vereinbarung

1. Nachdem der abschließende Notenwechsel zwi-
schen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 
Heiligen Stuhl bis zum 26. März 2014 erfolgt 
ist (s. B.), ist die Vereinbarung mit den Anlagen 
gemäß § 9 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bis-
tum Münster am 27. März 2014 in Kraft getre-
ten.

Münster, 9. Mai 2014 

L. S. Norbert Kleyboldt 
 Generalvikar

2.  Bekanntmachung
  des Inkrafttretens
  der Vereinbarung über die Zuordnung  

 des Vermögens
  des Bergischen Schulfonds und
  des Gymnasialfonds Münstereifel
  zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen
  und dem Erzbistum Köln sowie der
  Vereinbarung über die Zuordnung  

 des Vermögens
  des Münster’schen Studienfonds und
  des Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds  

 zwischen
  dem Land Nordrhein-Westfalen und dem  

 Bistum Münster
  jeweils vom 22. November 2013 bzw.  

 vom 13. Dezember 2013
  Vom 3. April 2014

Nachdem der abschließende Notenwechsel zwi-
schen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Hei-
ligen Stuhl bis zum 26. März 2014 erfolgt ist, sind 
die Vereinbarungen gemäß § 8 Abs. 1 der Vereinba-
rung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 
dem Erzbistum Köln bzw. gemäß § 9 Abs. 1 der Ver-
einbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Bistum Münster am 27. März 2014 in Kraft 
getreten.

Düsseldorf, den 3. April 2014

 Die Ministerpräsidentin
 des Landes Nordrhein-Westfalen
L. S. Hannelore Kraft

GV. NRW. 2014 Nr. 11 vom 11.04.2014 S. 265

D.  Wiedergabe aus dem Gesetz- und Verord-
nungsblatt nRW vom 26. Februar 2014, nr. 
5 Glied-nr. 640 (auszug): 

  Gesetz zur neuordnung im Bereich  
 der Schul- und Studienfonds

  Vom 4. Februar 2014

 Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen, das hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur neuordnung im Bereich der

Schul- und Studienfonds

artikel 1 
Gesetz zur Auflösung von vier  

Schul- und Studienfonds 
(Schul- und Studienfonds- 

Auflösungsgesetz NRW)

§ 1
Auflösung	von	Schul-	und	Studienfonds

(1)  Der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds 
Münstereifel, der Münster’sche Studienfonds 
und der Beckum-Ahlen’sche Klosterfonds wer-
den als Sondervermögen ohne eigene Rechts-
persönlichkeit aufgelöst.

(2)  Die Zweckbindung des Vermögens der in Ab-
satz 1 genannten Fonds wird aufgehoben.

§ 2 
Verfahren; Rechtsverordnung

(1)  Sollten vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Rechtsansprüche auf Grund der in § 1 Absatz 
2 genannten vormaligen Zweckbindung des 
Bergischen Schulfonds, des Gymnasialfonds 
Münstereifel, des Münster’schen Studienfonds 
und des Beckum-Ahlen’schen Klosterfonds ge-
gen das Land Nordrhein-Westfalen begründet 
worden sein, werden diese durch dieses Gesetz 
nicht berührt.

(2)  Soweit eine Befriedigung von Rechtsansprü-
chen im Sinne von Absatz 1 durch das Land 
Nordrhein-Westfalen infolge einer Zuordnung 
von bestimmten Vermögensgütern zum Erz-
bischöflichen	 Schulfonds	Köln	 auf	Grund	 der	
Vereinbarung über die Zuordnung des Vermö-
gens des Bergischen Schulfonds und des Gym-
nasialfonds Münstereifel zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum Köln 
oder zur Stiftung zur Ausbildung katholischer 
Geistlicher im Bistum Münster oder zur Katho-
lischen Schulstiftung im Bistum Münster auf 
Grund der Vereinbarung über die Zuordnung 



Kirchliches Amtsblatt Münster 2014 Nr. 11 247

des Vermögens des Münster’schen Studien-
fonds und des Beckum-Ahlen’schen Kloster-
fonds zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Bistum Münster unmöglich werden 
sollte, entscheidet das Finanzministerium über 
eine angemessene Entschädigung des Inhabers 
des Rechtsanspruches. Auf die Bemessung der 
Entschädigung ist § 41 des Landesenteignungs- 
und -entschädigungsgesetzes vom 20. Juni 1989 
(GV. NRW. S. 366, ber. S. 570) in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 

(3)  Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung

1.  das Verfahren zur Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen im Sinne von Absatz 1 
im Hinblick auf die Verfahrensschritte, die 
vom Antragsteller zur Begründung seines 
Rechtsanspruches beizubringenden Nach-
weise, die Feststellung des Anspruchsinhalts 
und die Entscheidung über eine Ablösung 
von Rechtsansprüchen, sowie

2.  das Verfahren zur Geltendmachung von Ent-
schädigungsansprüchen im Sinne von Ab-
satz 2 im Hinblick auf die Behörde, die in 
entsprechender Anwendung der Vorschrif-
ten des Teils III und des Abschnitts 1 des 
Teils IV des Landesenteignungs- und -ent-
schädigungsgesetzes die Aufgaben der Ent-
eignungsbehörde übernimmt, festzulegen.

(4)  Behördliche Entscheidungen über die Erfüllung 
und die Ablösung von Rechtsansprüchen nach 
Absatz 1 sowie über Entschädigungen nach Ab-
satz 2 können nur durch Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung angefochten werden. Die Ent-
scheidung über den Antrag wird dem Landge-
richt Düsseldorf, Kammer für Baulandsachen, 
zugewiesen. Die Vorschriften des Dritten Ka-
pitels, Dritter Teil des Baugesetzbuches in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) geändert worden ist, sind entsprechend 
anzuwenden. Im Übrigen ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben.

(5)  Dem Landgericht Düsseldorf, Kammer für Bau-
landsachen, sind vermögensrechtliche Streitig-
keiten zwischen den Parteien der Vereinbarung 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 
dem Erzbistum Köln vom 13. Dezember 2013 
und der Vereinbarung zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Bistum Münster 
vom 13. Dezember 2013 zugewiesen. Die Vor-
schriften des Dritten Kapitels, Dritter Teil des 

Baugesetzbuches sind entsprechend anzuwen-
den. Im Übrigen gilt Absatz 4 Satz 4.

§ 3 
Verwaltung des Grundvermögens

Die nach der Vereinbarung über die Zuordnung 
des Vermögens des Bergischen Schulfonds und des 
Gymnasialfonds Münstereifel zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Erzbistum Köln und 
der Vereinbarung über die Zuordnung des Vermö-
gens des Münster’scher Studienfonds und des Be-
ckum-Ahlen’scher Klosterfonds zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum Müns-
ter dem Land zugeordneten Grundstücke werden als 
Sonderliegenschaften des Landes Nordrhein-West-
falen	qualifiziert	und	unterliegen	der	Verantwortung	
des Finanzministeriums. Die daraus resultierenden 
Aufgaben kann das Finanzministerium gegen Ent-
gelt auf den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, 
auf den Landesbetrieb Wald und Holz NRW oder 
auf die Bezirksregierungen übertragen. 

§ 4 
Verwaltungsvorschriften

Das Finanzministerium erlässt die zur Ausführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften.

§ 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Februar 2014

 Die Landesregierung
 Nordrhein-Westfalen

 Die Ministerpräsidentin
L. S. Hannelore Kraft

AZ: 110 – Schul- und Studienfonds

Art. 144 anlage 7 zur Priester- 
 besoldungs- und -versorgungs- 
 ordnung des Bistums Münster 
 vom 1. Januar 2014

Dienstwohnungsordnung  
für Priester

Gemäß § 8 Absatz 4 der Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums Münster vom 
25. September 2003 wird folgende „Dienstwoh-
nungsordnung für Priester“ erlassen:
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§ 1
Geltungsbereich

Priester im aktiven Dienst haben gemäß § 4 Ab-
satz 2 Buchstabe b der Priesterbesoldungs- und -ver-
sorgungsordnung des Bistums Münster Anspruch 
auf Bereit stellung einer mietfreien Dienstwohnung.

§ 2
Begriff der Dienstwohnung

1. Dienstwohnungen sind solche Wohnungen oder 
einzelne Wohnräume, die Priestern im aktiven 
Dienst unter ausdrücklicher Bezeichnung als 
Dienstwohnung ohne Abschluss eines Mietver-
trages aus dienstlichen Gründen nach Maßgabe 
dieser Vorschriften von der Kirchengemeinde 
oder kirchlichen Einrichtung, in der sie tätig sind 
(Dienstwohnungsgeber), zugewiesen werden.

2. Dienstwohnungen können sich in Gebäuden oder 
Gebäudeteilen	befinden,	die	im	Eigentum	oder	im	
Besitz des Dienstwohnungsgebers stehen.

3. Verfügt der Dienstwohnungsgeber nicht über 
eine eigene Dienstwohnung, so mietet er eine 
Wohnung an und stellt sie dem Priester als 
mietfreie Dienstwohnung zur Verfügung.

4. Zur Dienstwohnung gehört in der Regel auch 
eine mietfreie Garage.

5. Hausgärten, Vorgärten und Ziergärten (ein-
schließlich des Rasens und der Hecken) gehö-
ren, soweit vorhanden, bis zur Größe von 800 
m² zur Dienstwohnung, darüber hinaus nicht.

6. Zubehörräume (wie z. B. Keller, Waschküche, 
Dachböden und ähnliche Räume) haben sich im 
Rahmen der Ortsüblichkeit zu halten.

§ 3
Raumausdehnung  

der Dienstwohnung
1. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe der 

Dienstwohnung besteht nicht.

2. Die Dienstwohnung soll auf eine angemessene, 
zumutbare	 Nutzungsfläche	 begrenzt	 werden.	
Die	 Regelnutzfläche	 der	 Dienstwohnung	 be-
trägt bei Priestern

a) mit eigenem Haushalt  und in die Wohnung 
aufgenommener Haushälterin 110 m²

b)  mit eigenem Haushalt  ohne in die Wohnung 
aufgenommene Haushälterin 75 m²

c) ohne eigenen Haushalt  60 m²
 Die jeweils gültige Richtlinie des Bistums 

Münster „Raumprogramm für den Bau von 
Dienstwohnungen der Priester“ ist zu beachten. 

3. Die Dienstwohnung eines Priesters mit eige-
nem Haushalt umfasst in der Regel folgende 
Räume: Dienstzimmer, Wohnzimmer, Esszim-
mer, Schlafzimmer, Gästezimmer sowie Wohn-
zimmer und Schlafzimmer für die Haushälte-
rin, eine Küche sowie bis zu zwei Sanitärräume 
(Bad/Dusche mit WC).

4. Die Dienstwohnung eines Priesters ohne eigene    
Haushalt umfasst in der Regel folgende Räume: 
Dienstzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, 
Küche oder Kochnische, ein Sanitärraum (Bad/
Dusche mit WC).

§ 4
Diensträume in der Dienstwohnung 

und Anerkennungsverfahren

1. Diensträume
 Räume in der Dienstwohnung, die ausschließ-

lich	 beruflich/dienstlich	 genutzt	 und	 die	 dem	
Priester vom Dienstgeber im überwiegend ei-
genbetrieblichen Interesse zugewiesen werden 
(Dienstzimmer des Priesters, Besprechungszim-
mer u. ä.), können bei der Ermittlung der privat 
genutzten	Wohnfläche	und	bei	der	Festsetzung	
des steuerlichen Mietwertes der Dienstwoh-
nung bei Vorliegen der nachfolgend genannten 
Voraussetzun gen außer Betracht bleiben.

2. Voraussetzungen
 In die Berechnung der privat genutzten Wohn-

fläche	 und	 des	 steuerlichen	 Mietwertes	 der	
Dienstwohnung sind solche Räume nicht einzu-
beziehen, die dem Priester vom Dienst geber im 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse als 
Büro bzw. Dienstzimmer zugewiesen werden. 
Neben der ausdrücklichen schriftlichen Zuwei-
sung dieses Raumes als Büro bzw. Dienstzim-
mer sind weitere Indizien erforderlich, die das 
überwiegend eigenbetriebliche Dienstgeberin-
teresse begründen. Wird das Dienstzimmer tat-
sächlich oder in Ermangelung ande rer Räume 
aber auch als Wohnraum genutzt, wird die ge-
samte	Wohn	fläche	dieses	Raumes	der	privaten	
Nutzung zugeordnet.

 Die Funktion des Dienstzimmers muss durch 
eindeutige Trennung des dienstlichen und pri-
vaten Bereichs mit einer klaren Zuordnung des 
Raumes zum dienstlichen Bereich nach objek-
tiv abgrenzbaren Merkmalen erkennbar sein.

 Als solche Merkmale kommen z. B. in Betracht:

a) die tatsächliche Abgrenzung des/der Dienst-
zimmer(s) zu den Wohnräumen durch eine 
separate Eingangstür oder durch die Lage im 



Kirchliches Amtsblatt Münster 2014 Nr. 11 249

nauer Angabe der vom Dienstwohnungsge-
ber zur Verfügung gestellten Möbel Mittei-
lung zu machen.

 Indiz für das überwiegend eigenbetrieb-
liche Dienstgeberinteresse an der Zurver-
fügungstellung eines Dienstzimmers kann 
auch die gesonderte Erfassung der Betriebs-
kosten (Heiz- und/oder Stromkosten) durch 
den Dienstwohnungsgeber sein. Soweit die 
Betriebskosten hierfür über besondere Zäh-
ler oder Wärmemesser erfasst und ermit-
telt	werden,	ist	hierüber	dem	Bischöflichen	
Generalvikariat Münster – Gruppe 612 
ZGASt – schriftlich Mitteilung zu machen.

 Die Nichtabgrenzung, Nichtmöblierung und 
nicht gesonderte Erfassung der Betriebskos-
ten des Dienstzimmers führen nicht in jedem 
Fall zur Einbeziehung in den privaten Woh-
nungsbereich. Maßgeblich sind letztlich die 
Gesamtumstände des Einzelfalls, wo bei 
besondere Indizien für ein überwiegend ei-
genbetriebliches Interesse des Dienst gebers 
in den Fällen des engen räumlichen Zusam-
menhangs mit dem Wohnungsbereich gefor-
dert werden. Hierzu gehört auch, dass dem 
Priester neben dem/den Dienst zimmer(n) 
noch ausreichend Raum für das private 
Wohnbedürfnis zur Verfügung steht.

 Für die Anerkennung als Dienstzimmer 
reicht die Erfüllung eines Merkmales/Indi-
zes nach Absatz 2 aus.

 Je nach Lage des Einzelfalls und der Bei-
bringung der erforderlichen Merkmale und 
Indizien	entscheidet	das	Bischöfliche	Gene-
ralvikariat Münster – Gruppe 612 ZGASt – 
über eine Anerkennung eines Raumes als 
Dienstzimmer.

4. Fehlen der Voraussetzungen
 Sofern vorgenannte objektive Merkmale hin-

sichtlich der Nutzung von Räumlichkeiten im 
eigenbetrieblichen Interesse des Dienstgebers 
fehlen,	 sind	 die	 beruflich/dienstlich	 genutzten	
Räume in die Mietwertberechnung einzubezie-
hen.	Aufwendungen	für	die	beruflich/dienstlich	
genutzten Räume (Mietwertanteil, Betriebs-
kosten, Möblierung, Reinigung usw.) kann der 
Priester dann aber nach den für Arbeitszimmer 
geltenden steuerlichen Regelungen als Wer-
bungskosten (§ 9 Einkommensteuergesetz – 
EStG) bei den „Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit“ (§ 19 EStG) im Rahmen seiner 
Einkom mensteuererklärung beim zuständigen 
Finanzamt geltend machen.

Gebäude (z. B. im Anbau) oder
b) die gesonderte Erfassung der Kosten für 

Heizung und Strom über gesonderte Zähler 
oder Messgeräte oder

c) die Möblierung und Ausstattung (Grundaus-
stattung) des Büros bzw. des/der Dienstzim-
mer(s) durch den Dienstgeber.

 Die Möblierung und Ausstattung müssen 
dem	 Priester	 die	Ausübung	 seiner	 berufli-
chen Tätigkeit ermöglichen.

3. Anerkennungsverfahren
	 Soweit	 nach	 den	 örtlichen	 Wohnflächenver-

hältnissen die Zuweisung eines Raumes als 
Dienstzimmer aufgrund der vorgenannten Vo-
raussetzungen erfolgen kann und im übrigen 
die Verhältnisse ein überwiegend eigenbetrieb-
liches Dienstgeberinteresse rechtfertigen, wird 
folgendes Anerkennungsverfahren vorgeschrie-
ben:

a)  Über die Anerkennung als Dienstzimmer 
entscheidet	das	Bischöfliche	Generalvikariat	
Münster – Gruppe 612 ZGASt – im Rahmen 
der Festsetzung des steuerlichen Mietwertes 
der Dienstwohnung.

b)  Die Anerkennung eines Raumes als Dienst-
zimmer erfolgt mit besonderem schriftli-
chen Bescheid unter genauer Bezeichnung 
der Lage und Größe des Raumes und mit 
der	Auflage	 der	 ausschließlich	 beruflichen/
dienstlichen Nutzung.

c)  Für die Ausstattung eines Raumes als 
Dienstzimmer soll der Dienstwohnungs-
geber zu seinen Lasten eine Möblierung 
vornehmen. Als Möblierung kommen in 
der Regel in Betracht: ein Schreibtisch, ein 
Schreibtischstuhl, zwei Besucherstühle und/
oder ein Ak ten-/Bücherregal. 

 Diese Möbel oder Teile davon sind aus dem 
Bestand oder durch Neukauf vom Dienst-
wohnungsgebers von diesem dem Priester 
zur dienstlichen Nutzung zur Verfügung zu 
stellen.

 Die vom Dienstwohnungsgeber aus seinem 
Bestand zur Verfügung gestellten oder durch 
Neukauf bezahlten Möbel oder Möbelantei-
le sind von diesem zu inventarisieren. 

 Soweit vom Dienstwohnungsgeber die 
Möblierung eines solchen Dienstzimmers 
vorge	nommen	 oder	 finanziert	 bzw.	 mitfi-
nanziert wird bzw. wurde, ist hierüber dem 
Bischöflichen	 Generalvikariat	 Münster	
– Gruppe 612 ZGASt – schrift lich unter ge-
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§ 5
Dauer der Zuweisung  
der Dienstwohnung

1. a) Die mietfreie Dienstwohnung ist dem Pries-
ter vom Dienstwohnungsgeber nur für die 
Zeit	widerruflich	zuzuweisen,	für	die	er	im	
aktiven Dienst bei ihm steht.

b) Der Dienstwohnungsgeber kann die Zuwei-
sung aus dienstlichen Gründen vorzeitig 
widerrufen und das Räumen der Dienstwoh-
nung oder einzelner Teile binnen einer ange-
messenen Frist anordnen.

2. Wird ein Priester versetzt, tritt er in den Ru-
hestand oder scheidet er aus dem Dienst des 
Bistums Münster aus, so ist das Räumen der 
Dienstwohnung zum Ablauf des Monats anzu-
ordnen, in den das Ereignis fällt. Es kann da-
rüber hinaus eine angemessene Räumungsfrist 
gegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung 
in Höhe des steuerlichen Miet wertes vereinbart 
werden.

§ 6
Übergabe der Dienstwohnung

1. Die mietfreie Dienstwohnung ist dem Priester 
vom Dienstwohnungsgeber zu übergeben.

2. Der Dienstwohnungsgeber hat dafür zu sorgen, 
dass sich die Dienstwohnung spätestens bei der 
Übergabe in einem zum ordnungsmäßigen Ge-
brauch	 geeigneten	 Zustand	 befindet	 und	 dass	
sie während der Benutzung in diesem Zustand 
verbleibt.

§ 7
Ausstattung/Einrichtung und Instandhaltung 

(Schönheitsreparaturen) der Dienstwohnung
1. Die Dienstwohnung ist vom Dienstwohnungs-

geber mit einer Erstausstattung zu versehen, 
wie sie üblicherweise einer Mietwohnung ent-
spricht.	Beleuchtungskörper	in	den	Treppenflu-
ren, Kellerräumen usw. zählen zur Erstausstat-
tung.

2. Darüber hinausgehende Ausstattungen und Ein-
richtungen, wie Einbauküche, Wasch maschine 
und besondere Einbauschränke usw., sind 
grundsätzlich weder aus Mitteln des Dienst-
wohnungsgebers	 noch	 des	 Bistums	 zu	 finan-
zieren. Die Beschaffung dieser Ausstattungen/
Einrichtungen ist Sache des Priesters. Entspre-
chendes gilt für die Beschaffung von Gardinen 
und sonstigen Gegenständen, die üblicherweise 
vom Mieter zu bezahlen sind.

3.  a) Sofern aufgrund von örtlichen Gegebenhei-
ten im Einzelfall Ausnahmen von der vorste-
henden Grundsatzregelung zugelassen 
werden, muss der Priester unter Zugrundele-
gung der Investitionskosten für diese Son-
derausstattungen und -einrichtungen eine 
angemessene laufende Nutzungsentschädi-
gung an den Dienstwohnungsgeber zahlen.

b) Diese Ausnahmen müssen vom Bischöf-
lichen Generalvikariat Münster - Gruppe 
612 ZGASt - vorher schriftlich genehmigt 
werden.

4.  a) Die Schönheitsreparaturen in den Dienst-
wohnungen der Priester werden vom Dienst-
wohnungsgeber (Kirchengemeinde oder 
kirchliche Einrichtung) getragen.

b) Schönheitsreparaturen umfassen nur das Ta-
pezieren und/oder das Anstreichen der Wän-
de und Decken, das Streichen der Fußböden, 
der Heizkörper einschließlich Heizrohre, der 
Innentüren sowie der Fenster und Außentü-
ren von innen.

c) Bezüglich der Preise und Fristen für Maler-, 
Lackierer- und Tapezierarbeiten in Dienst-
wohnungen sind die jeweils gültigen Re-
gelungen des staatlichen Dienstwohnungs-
rechts des Landes Nordrhein-Westfalen 
(RLBauNW) zu beachten.

 Zurzeit gelten folgende Preise (Listenpreis 
einschließlich MWSt):

Preistabelle für Tapeten

Art der Räume  Tapeten für eine 
  Rolle von 5,0 m² 
  €
Dielen, Flure und 
Wohnküchen  7,16
Wohn- und Schlafräume, 
Diensträume  9,72

Unter Beachtung des Fristenplanes (siehe 
Buchstabe d) können auch auf Raufasertapeten 
Beschichtungen mit Dispersionsfarben (wasch- 
und scheuerbeständig) vorge nommen werden.
Die in der o. g. Tabelle aufgeführten Preise für 
Tapeten dürfen nicht überschritten werden. In 
diesen Preisen sind nicht die Kosten für Tape-
ziergrund, Tapetenklebstoff und Ankleben ent-
halten. Wenn ein Priester eine teurere Tapete 
wünscht, hat er die Mehrkosten zu übernehmen.
d) Für Anstriche und Tapezierungen in Dienst-

wohnungen gilt zurzeit folgender Fristen-
plan:
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Anstricharten/ Mindestfrist in
Tapezierungen Jahren
Leimfarben 4
Mineralfarben, Dispersionsfarben 
(wasch- und scheuerbeständig), 
Lackfarben oder ähnliche Materialien, 
lasierende Beschichtungen 6
ohne Raufasertapeten 6
mit Raufasertapeten 12
Holzfußbodenversiegelungen  6

e) Die Übernahme der Schönheitsreparaturen 
durch den Dienstwohnungsgeber ist steu-
errechtlich ein Sachbezug, der bei der Fest-
setzung des steuerlichen Mietwertes der 
Dienstwohnung mit einem entsprechenden 
Zuschlag je m² zu veranlagen ist.

5.	 Der	Priester	 ist	verpflichtet,	 erkannte	Schäden	
an seiner Dienstwohnung unverzüglich der 
hausverwaltenden Stelle anzuzeigen.

6. Der Priester ist für Schäden haftbar, die durch 
ihn, eine andere Person oder von ihm beauftrag-
te Handwerker oder dgl. verursacht werden; es 
sei denn, er kann glaubhaft machen, dass weder 
ihn noch ggf. die Person, die den Schaden ver-
ursacht hat, ein Verschulden trifft.

7.  a) Die hausverwaltende Stelle ist berechtigt, 
laufende Instandsetzungsarbeiten sowie 
bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung 
des Hausgrundstückes oder der Dienstwohn-
räume, zur Abwendung drohender Gefahren 
oder zur Beseitigung von Schäden oder aus 
sonstigen Gründen notwendig werden, aus-
führen zu lassen.

b) Der Priester soll vor Ausführung der Arbei-
ten verständigt werden.

§ 8
Kosten der Wohnungsnutzung

1. Wassergeld und Kanalgebühren

a) Die Kosten für Wassergeld und Kanalge-
bühren in Dienstwohnungen von Priestern 
sind vom Dienstwohnungsgeber zu tragen.

b) Soweit diese Kosten im Einzelfall zunächst 
vom Priester bezahlt werden, sind sie vom 
Dienstwohnungsgeber dem Priester zu er-
statten.

c) Die Übernahme der Kosten für Wassergeld 
und Kanalgebühren durch den Dienstwoh-
nungsgeber ist steuerrechtlich ein Sachbe-
zug, der bei der Festsetzung des steuerlichen 
Mietwertes der Dienstwohnung mit einem 

entsprechenden Zuschlag bzw. einer Pau-
schale je nach der Anzahl der Personen, die 
zum Haushalt gehören, zu veranlagen ist.

2. Betriebskosten für Strom, Heizung und Warm-
wasseraufbereitung

a) Der Priester hat grundsätzlich die Kosten für 
Strom, Heizung und Warmwasseraufberei-
tung für die von ihm privat genutzte Wohn-
fläche	der	Dienstwohnung	zu	tragen.

b) Maßgebend für alle Berechnungen und Er-
mittlungen der auf den privat genutzten Teil 
der Dienstwohnung entfallenden Kosten ist 
der jeweils gültige „Festsetzungsbescheid 
über den steuerlichen Mietwert der Dienst-
wohnung“ mit den darin anerkannten Wohn-
flächenberechnungen	und	-aufteilungen.

c) Hat der Priester eine andere Person (z. B. 
Kaplan ohne Haushalt, Diakon, Praktikant 
u. a.) bei Gewährung freier Kost und Woh-
nung (freie Station) in den Haushalt aufge-
nommen und erhält er hierfür von dritter 
Seite eine Erstattung der Kosten für die Ge-
währung der freien Station, so sind die von 
der anderen Person bewohnten Flächen bei 
der Ermittlung der vom Priester zu tragen-
den Kosten nach Buchstabe a zusätzlich für 
den jeweiligen Zeitraum mit einzubeziehen.

d) Die Betriebskosten für Räume des Pfarrbü-
ros und ggf. für leerstehende oder für Zwe-
cke des Dienstwohnungsgebers genutzte 
Räume des Pfarrhauses sowie für ausdrück-
lich dienstlich genutzte und durch den „Fest-
setzungsbescheid über den steuerlichen 
Miet wert der Dienstwohnung“ anerkannte 
Dienstzimmer, Sitzungs zimmer usw. sind 
vom Dienstwohnungsgeber zu tragen.

e) Die Kosten der Bewirtschaftung von Sam-
melheizungs- und Warmwasseraufberei-
tungsanlagen sind vom Priester anteilig zu 
tragen. Die Bewirtschaftung umfasst die 
Kosten der Heizstoffe, der Bedienung sowie 
des Stromes für den Betrieb der Heizungsan-
lage,	der	Überwachung	und	Pflege	der	An-
lage, der Prüfung der Betriebsbereitschaft 
und Betriebssicherheit einschließlich der 
Einstellung durch einen Fachmann sowie 
die Kosten des Schornsteinfegers, Kosten 
der Messung der Immissionsbelastung und 
Kosten einer Ausstattung zur Verbrauchser-
fassung einschließlich der Kosten der Be-
rechnung und Aufteilung.

f) Nach Möglichkeit sollen besondere Zähler 
und Messeinrichtungen den tatsächlichen Ver-
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brauch und Aufwand für Strom und Heizung 
für die privat und dienstlich genutzten und 
leerstehenden Räume im Pfarrhaus ermitteln.

g) Sollte die Anbringung von Zählern und 
Messeinrichtungen	 aus	 technischen	oder	fi-
nanziellen Gründen nicht möglich oder nicht 
angebracht sein, ist der Aufwand für Strom 
und Heizung unter Würdigung der örtlichen 
Verhältnisse anteilig zu ermitteln.

 Maßgebend für die Ermittlung der auf die 
zugewiesene	private	Wohnfläche	der	Dienst-
wohnung entfallenden Kosten ist in der Re-
gel die Verhältniszahl, die sich aus den im 
jeweils gültigen „Festsetzungsbescheid über 
den steuerlichen Mietwert der Dienstwoh-
nung“ ausgewiesenen privat bzw. dienstlich 
oder anders genutzten Flächen zur Gesamt-
fläche	 ergibt,	 soweit	 nachfolgend	keine	 an-
deren Aufteilungsmaßstäbe und keine beson-
deren Erstattungsregelungen festgelegt sind.

h) In begründeten Ausnahmefällen kann mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Bischöflichen	 Generalvikariates	 Münster	
– Gruppe 612 ZGASt – auch eine andere als 
anteilige Kostenermittlung erfolgen. Hierbei 
sind aufgrund der örtlichen Ver hältnisse ob-
jektive und nachvollziehbare Aufteilungs-
maßstäbe schriftlich zu begründen und fest-
zuhalten.

i) Überschreitet die tatsächlich zur Verfügung 
gestellte	 privat	 genutzte	 Wohnfläche	 der	
Dienstwohnung
-  bei einem Priester mit eigenem Haushalt 

125 m2  und
-  bei einem Priester ohne eigenen Haus-

halt 70 m²,
 so kann es zu überhöhten und für den Priester 

nicht mehr zumutbaren Heizkosten kom men.
	 Soweit	 die	 privat	 genutzte	 Wohnfläche	 diese	

Grenzwerte überschreitet und dies nicht im In-
teresse des Priesters liegt, kann nach Prüfung 
und Begründung des Einzelfalls dem Pries-
ter mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des	 Bischöflichen	 Generalvikariates	 Münster	
– Gruppe 612 ZGASt – aus Haushaltsmitteln 
des Dienstwohnungs gebers zu den nachgewie-
senen Heizkosten ein angemessener „Jahreszu-
schuss zu den Heizkosten“ in Höhe des diese 
Grenzwerte überschreitenden Anteils nachträg-
lich gewährt werden. Der Zuschuss ist steuer-
pflichtiges	 Entgelt	 und	 muss	 der	 zuständigen	
Besoldungsstelle zwecks Mitversteuerung bei 
der Gehaltszahlung schriftlich mitgeteilt werden.

3. Heizkostenbeitrag bei Heizungsanlagen, die an 
dienstliche Versorgungsleitungen/Sammelhei-
zungen angeschlossen sind

a) Ist eine Dienstwohnung an eine zentrale 
Heizungsanlage oder entsprechende Fern-
versorgung angeschlossen, die auch zur Be-
heizung von Diensträumen dient, und kön-
nen	die	auf	die	privat	genutzte	Wohnfläche	
der Dienstwohnung entfallenden Heizkos-
ten nicht durch Wärmemesser oder sonstige 
Messeinrichtungen ermittelt wer den, so hat 
der Priester für die gelieferte Wärme einen 
Heizkostenbeitrag nach den folgenden Ab-
sätzen zu entrichten.

b) Die Höhe des Heizkostenbeitrages richtet 
sich	 nach	 der	 privat	 genutzten	Wohnfläche	
der Dienstwohnung laut jeweiligem „Fest-
setzungsbescheid über den steuerlichen 
Mietwert der Dienstwohnung“ und nach den 
für den jeweiligen Energieträger in der Ver-
ordnung „Feststellung und Versteuerung des 
Wertes der Dienstwohnung ein schließlich 
der Wohnungsnebenkosten für Priester“ 
für den jeweili gen Abrech nungszeitraum 
(1. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jah-
res) veröffent lichten Kostensätzen und Ent-
gelten.

c) Beginnt oder endet das Dienstwohnungs-
verhältnis während des Abrechnungszeit-
raumes, so sind für jeden vollen Monat des 
angebrochenen Abrechnungszeitraumes fol-
gende Gradtagszahlen des endgültigen Jah-
resheizkostenbetrages zu entrichten. 

Monat Promille
Januar 170
Februar 150
März 130
April 80
Mai 40

Juni/Juli/August 40
für alle 
drei Mo-
nate

September 30
Oktober 80
November 120
Dezember 160

 Teile eines Monats sind auf Basis der tat-
sächlichen Tage des Monats zu berechnen 
(1/30;1/31; 1/28).  

d) Der Heizkostenbeitrag ist nach den vorste-
henden Absätzen auch zu berechnen, wenn 
der Priester die zentrale Heizungsanlage 
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aus persönlichen Gründen zeitweilig nicht 
oder nur in geringem Umfang in Anspruch 
nimmt.

e) Es sind vom Priester angemessene monatli-
che Vorauszahlungen zu entrichten.

4. Entgelt bei Anschluß der Warmwasserversor-
gungsanlage an dienstliche Versorgungsleitun-
gen 

a) Wird die Warmwasserversorgungsanlage 
durch eine auch zur Heizung von Diensträu-
men dienende zentrale Heizungsanlage ge-
speist oder durch eine besondere Heizungs-
anlage beheizt, die zugleich Warmwasser 
für dienstliche Zwecke bereitet, so ist als 
Entgelt für die Erwärmung des Wassers für 
jeden vollen Monat 1,83 von Hundert des 
jährlichen Heizkostenbeitrages nach Absatz 
3 zu entrichten. Für Teile eines Monats be-
trägt das Entgelt je Tag 1/30 des Monatsbe-
trages.

b) Kann die für die Erwärmung des Wassers 
erforderliche Energie durch Meßvorrich-
tungen ermittelt werden, so bemisst sich das 
Entgelt nach dem Energiebedarf.

c) Es sind vom Priester angemessene monatli-
che Vorauszahlungen zu entrichten.

5. Sonstige Nebenkosten

a) Allgemeines:
 Die weiteren Nebenkosten für Straßenreini-

gung, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Trep-
penhausbeleuchtung, Treppenhausreini-
gung, Gemeinschaftsantenne, Wartung der 
Heizungsanlage, Grundsteuer, Gebäudever-
sicherung und andere Versiche rungsbeiträge 
sowie sonstige Kosten, die üblicherweise 
ein Mieter bezahlt, sind in tatsächlicher 
Höhe – ggf. anteilig – zu ermitteln und vom 
Priester zu tragen.

b) Gebäudeversicherung über den Generalsam-
melversicherungsvertrag	 des	 Bischöfli	chen	
Generalvikariates:

	 Das	 Bischöfliche	 Generalvikariat	 Münster	
hat u. a. alle Pfarrhäuser, Kaplaneien, Kü-
stereien, Schwesternhäuser, Zentralren-
danturen sowie Miethäuser aller Kirchen-
gemeinden im nordrhein-westfälischen Teil 
des Bistums Münster mit einem General-
sammelversicherungsvertrag gegen Feuer-, 
Sturm- und Leitungswasserschäden versi-
chert; die Beiträge zahlt das Bistum zentral.

 Der Beitrag ist vom Dienstwohnungsge-
ber zu vereinnahmen, auch wenn er den 

Versicherungsbeitrag selbst nicht getragen 
hat;	 eine	Weiterleitung	an	das	Bischöfliche	
Generalvikariat Münster entfällt.

c) Reinigungskosten:
 Die Reinigungskosten für die Räume des 

Pfarrbüros und ggf. für die leerstehenden 
oder ausschließlich für Zwecke des Dienst-
wohnungsgebers genutzten Räume im Pfarr-
haus oder in der kirchlichen Einrichtung 
– mit Ausnahme des anerkannten Dienst-
zimmers in der Dienstwohnung – gehen zu 
Lasten des Dienstwohnungs gebers.

 Die Arbeitskraft, die die Reinigung erledigt, 
muss in einem Arbeitsverhältnis zur Kir-
chengemeinde oder kirchlichen Einrichtung 
stehen. Dies gilt auch, wenn die Reinigungs-
arbeiten von der Haushälterin des Priesters 
durchgeführt werden. In die sen Fällen ist ein 
weiteres Arbeitsverhältnis zwischen der Kir-
chengemeinde und der Haushälterin zu be-
gründen. Die Zahlung der Vergütung muss 
über die Gruppe 612 ZGASt oder über die 
sonstige zuständige Besoldungsstelle erfol-
gen.

6.	 Wartung	und	Pflege	von	Haus-,	Vor-	und	Zier-
gärten

a) Hausgärten, Vorgärten und Ziergärten (ein-
schließlich des Rasens und der Hecken), die 
mit der Dienstwohnung dem Priester zuge-
wiesen sind (siehe § 2 Absatz 5), sind von 
diesem in ordnungsmäßigem Zustand zu er-
halten.

b)	Kosten	für	die	Wartung	und	Pflege	werden	
mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 
310,00 Euro als eine für den Priester zumut-
bare Eigenleistung unterstellt.

c) Zu den darüber hinaus nachgewiesenen 
tatsächlichen Kosten (hierzu zählen nicht 
die Arbeitsleistungen des Priesters) kann 
in Ausnahmefällen dem Priester unter An-
rechnung etwaiger Einnahmen aus Gar-
tenland und Grünanlagen mit vorheri ger 
schriftlicher	Zustimmung	des	Bischöflichen	
Generalvikariates Münster – Gruppe 612 
ZGASt – ein Zuschuss aus der Kirchenkasse 
gewährt	 werden.	Die	Kosten	 für	 Pflanzgut	
sind bei der Ermittlung des Übermaßes der 
Kosten nicht zu berücksichtigen.

7. Antennenanlagen, Satellitenschüssel/ Receiver 
und Breitbandkabelanschlüsse

a) Die Einrichtung von Rundfunk- und Fern-
sehantennen ist dem Priester auf vorhe rigen 
Antrag	widerruflich	zu	gestatten.
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b) Werden Gemeinschafts-Antennenanlagen 
zur Verfügung gestellt, sind die Kosten des 
Betriebsstroms und die Kosten der regel-
mäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 
einschließlich der Einstellung durch einen 
Fachmann oder das Nutzungsentgelt für 
eine nicht zur Wirtschaftseinheit gehörende 
Antennen anlage vom Priester zu tragen.

c) Die einmaligen Kosten für Satelliten-schüsseln/
Receiver einschließlich der Anschlussinstalla-
tionskosten sind bei Nutzung des Anschlusses 
durch den Priester von diesem mit einem Nut-
zungsentgelt in Höhe von 10 von Hundert der 
Gesamtkosten jährlich – ggf. geteilt durch die 
Anschlussteilnehmer – in monatlichen Raten 
an die Kirchenkasse zu bezahlen.

d) Soweit der Dienstwohnungsgeber einen 
Breitbandkabelanschluss zur Verfügung 
stellt, sind die laufenden Breitbandkabelan-
schlussgebühren vom Priester zu zahlen. So-
weit die monatlichen Gebühren zusammen 
mit der Fernmelderechnung für den dienst-
lichen Fernsprechanschluss in Rechnung ge-
stellt werden, sind sie vom Priester der Kir-
chenkasse zu erstatten.

§ 9
Mietvertrag und Dienstwohnungs- 

vergütung/Miete für  
sonstige Dienstwohnungen

1. Priestern, die nach der Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums Münster 
oder aufgrund besonderer Regelung keinen An-
spruch auf eine mietfreie Dienstwohnung haben 
(z. B. Subsidiare, emeritierte Priester oder 
Ruhestandspriester), kann von der Kirchen-
gemeinde oder einer kirchli chen Einrichtung 
(Dienstwohnungsgeber) eine Dienstwohnung 
gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. 

2. a) Es muss ein besonderer Mietvertrag/Über-
lassungsvertrag, in dem die Anwendung der 
jeweils gültigen Vorschriften dieser Ord-
nung vereinbart wird, abgeschlos sen und 
kirchenaufsichtlich genehmigt werden.

b) Entsprechende Vertragsformulare „Überlas-
sung einer Dienstwohnung“ (gelbes Formu-
lar)	 können	 beim	Bischöflichen	Generalvi-
kariat Münster – Gruppe 612 ZGASt –, Tel.:  
0251/495-233 bzw. 495-6096 – angefordert 
werden.

3. Die unter Absatz 1 genannten Priester haben im 
Rahmen ihrer Wohnung grund sätzlich keinen 
Anspruch auf ein kostenfreies Dienstzimmer 
oder auf sonstige als dienstlich anerkannte Räu-
me. Besonders begründete Ausnahmefälle müs-

sen	 vom	 Bischöflichen	 Generalvikariat	 Mün-
ster – Gruppe 612 ZGASt – geneh migt werden.

4. a) Die Priester haben dem Dienstwohnungsge-
ber, der die Dienstwohnung entgelt lich zur 
Verfügung stellt, eine Dienstwohnungsver-
gütung/Miete in Höhe des jeweiligen steu-
erlichen Mietwertes zuzüglich der nach die-
ser Ordnung anzuset zenden Zuschläge für 
Garage, Schönheitsreparaturen, Wasser geld/
Kanalgebühren und evtl. andere Sachleis-
tungen zu zahlen.

b) Daneben sind die Betriebskosten und Miet-
nebenkosten nach den Vorschriften dieser 
Ordnung vom Priester zu tragen.

5. Zuständig für den Abschluss des Mietver-
trages, für die Festsetzung und Anpassung des 
steuerlichen Mietwertes und der Zuschläge, 
Betriebskosten sowie Mietneben kosten ist die 
Kirchengemeinde oder kirchliche Einrichtung 
(Dienstwohnungsgeber).

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 in Kraft. 

Münster, im April 2014

L. S. Dr. Felix Genn
AZ.: 612 Bischof von Münster

Art. 145 Änderung der anlage 1  
 der Ordnung für die Zusatzversorgung  
 der haushälterinnen von Priestern  
 im Bistum Münster 
 (haushälterinnen-Zusatzversorgungswerk)

Die Ordnung für die  Zusatzversorgung der Haus-
hälterinnen von Priestern des Bistums Münster vom 
28. Februar 2003 (Kirchliches Amtsblatt 2003 Arti-
kel 79), zuletzt geändert am 02.04.2013 (Kirchliches 
Amtsblatt 2013 Artikel 232), wird mit Wirkung vom 
01.07.2014 wie folgt geändert:

Anlage 1  
zum § 6 der Ordnung

Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Die monatliche Zusatzversorgung gemäß § 6 Ab-
satz 1 der Ordnung beträgt für jedes Jahr der Tätig-
keit als Haushälterin im Haushalt eines Priesters ab 
dem 01.07.2014 11,86 €“

Die vorgenannte Änderung tritt zum 1. Juli 2014 
in Kraft.

Münster, 5. Mai 2014

L. S. Dr. Felix Genn
  Bischof von Münster
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Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Art. 146 Korrektur – anordnung über 
 die Sicherung und nutzung  
 der archive der katholischen Kirche  
 (Kirchliche archivordnung – KaO)

§ 15 des Art. 73 im Kirchlichen Amtsblatt Mün-
ster vom 1. März 2014 lautet folgendermaßen:

§ 15

Inkrafttreten 
Diese Anordnung tritt am 1. März 2014 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Anordnung über die Sicherung 
und Nutzung der Archive der katholischen Kirche 
vom 16. Dezember 1988 (KA Münster 1989 Nr. 2 
Art. 20) außer Kraft.

AZ: 110-622-49/2013 12. Mai 2014

Art. 147 Einladung zum  
 Karl-leisner-Pilgermarsch 
 vom 11. – 15.08.2014 nach Xanten

Papst Franziskus legt uns „die Freude des Evan-
geliums“ ans Herz. Im Jubiläumsjahr „100 Jahre 
Schönstatt“ und „70 Jahre Priesterweihe des seligen 
Karl Leisner im KZ Dachau“ laden die Priester der 
Schönstattbewegung Priester, Diakone und Priester-
amtskandidaten ein, gemeinsam aufzubrechen. Ziel 
des dreitägigen Pilgerweges in der Zeit vom 11. bis 
15. August 2014 ist das Grab des seligen Karl Leis-
ner (1915 – 1945) in der Märtyrerkrypta des Xan-
tener Domes. Unter dem Leitgedanken „Mit Karl 
Leisner die Freude des Evangeliums leben“ laden 
der Weg durch die niederrheinische Landschaft, der 
Besuch der Wallfahrtsorte, die Betrachtung einzel-
ner Abschnitte des Evangeliums, des Apostolischen 
Schreibens „Evangelii gaudium“ und der Tage-
buchnotizen des seligen Karl Leisners sowie Gebet 
und Gespräche dazu ein, den Leib und die Seele des 
Einzelnen sowie die mitbrüderliche Gemeinschaft 
untereinander zu stärken. Das Programm sieht Fol-
gendes vor: 

- Wallfahrtsorte Aengenesch und Kevelaer, Haus 
der Familie Leisner in Kleve, Märtyrerkrypta 

und Grab des Seligen im Xantener Dom.
- geistliche Impulse, Austausch, Stundengebet, 

Rosenkranz und Hl. Messe.
- Gebet um Priesterberufungen.
- täglicher Pilgerweg zu Fuß 15 – 25 km, Teil-

stück im Schlauchboot; Begleitung und Trans-
fers mit PKW.

- alle Übernachtungen im Schönstatt-Zentrum 
Oermter Marienberg, Rheurdter Straße 216, 
47661 Issum-Sevelen, Tel.: 02845/6721.

- Beginn am Montag, 11. August 2014, um 18.00 
Uhr mit dem Abendessen.

- Ende am Freitag, 15. August 2014, nach dem 
Frühstück.

Die Unkosten für Übernachtungen und Vollver-
pflegung:	 betragen	 130,00	 €;	 für	 Studenten	 65,00	
€. Anmeldung sind bis zum 17. Juli 2014 an: Pfr. 
em. Theo Hoffacker, Emil-Underberg-Straße 3, 
46509 Xanten-Marienbaum, Tel.: 02804/8497 oder 
Pfr. Christoph Scholten, Kirchplatz 1, 47559 Kra-
nenburg, Tel.: 02826/226, E-Mail: Christoph.Schol-
ten@web.de. 

Art. 148 Veröffentlichung freier Stellen  
 für Priester und Pastoralreferentinnen/  
 Pastoralreferenten

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind 
in der Hauptabteilung 500, Seelsorge-Personal zu 
erhalten. Die Veröffentlichungen erscheinen eben-
falls im Internet unter „www.bistum-muenster.de/
Stellenbekanntgabe“.	 Hier	 finden	 Sie	 auch	 einen	
Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interesse bekun-
den können.  

Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe: 

- Domkapitular Hans-Bernd Köppen, Tel.: 0251/ 
495-247, E-Mail: koeppen@bistum-muenster.de

-	 Offizialatsrat	 Msgr.	 Bernd	 Winter,	 Tel.:	 04441/	
872-281, E-Mail: bernd.winter@bmo-vechta.de

- Karl Render, Tel.: 0251/495-545, E-Mail: 
render@bistum-muenster.de

Folgende Stellen sind zu besetzen:

Stellen für Pfarrer
Kreisdekanat Kleve auskunft
Dekanat Goch Goch

St. Arnold Janssen (11.801)
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Kreisdekanat Wesel auskunft
Dekanat Moers Moers

St. Josef (15.180)
Hans-Bernd Köppen/
Karl Render

Bischöflich Münstersches
Offizialat

auskunft

Dekanat Friesoythe Saterland-Ramsloh
St. Jakobus (7.971) 

Offizialatsrat	 Msgr.	
Bernd  Winter

Dekanat Vechta Wildeshausen
St. Peter (6.855)

Offizialatsrat	 Msgr.	
Bernd Winter 

Stellen für Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten

Kreisdekanat Warendorf auskunft
Dekanat Warendorf Beelen 

St. Johannes Bapt. (3.976)
Leitender Pfarrer: Norbert Happe

Hans-Bernd Köppen/
Karl Render

AZ: HA 500 15.5.14

Art. 149 Personalveränderungen

A n n i m a l l a ,   Shanti Kumar, bis zum 5. Juni 
2014 Kaplan in Kleve-Kellen Heilige Dreifaltigkeit 
und Kleve-Rindern St. Willibrord, zum 6. Juni 2014 
Pastor mit dem Titel Pfarrer in  Kleve-Kellen Heili-
ge Dreifaltigkeit und Kleve-Rindern St. Willibrord. 

v a n   D o o r n i c k ,   Alois, Pfarrer in Kalkar Hei-
lig Geilst und Kalkar St. Clemens, nach Wahl der 
Vollversammlung des Kreiskomitees der Katholiken 
als Geistlichen Beirat des Kreiskomitees der Katho-
liken im Kreisdekanat Kleve bestätigt (17.04.2014).

D o r m a n n,   Stephanie, Pastoralreferentin in Mo-
ers St. Josef, zum 1. Juni 2014 in der Kirchenge-
meinde Kamp-Lintfort St. Josef. 

H o f m a n n ,   Lars, zum 1. Juli 2014 Pastor mit 
dem Titel Pfarrer in Waltrop St. Peter. 

J e n s e n,   Barbara, Pastoralreferentin in Duisburg-
Rheinhausen-Friemersheim St. Joseph (50 %) und 
in Duisburg-Rheinhausen-Schwarzenberg St. Mari-
en (50 %), zum 1. Juni 2014 in der Krankenhauseel-
sorge im St. Marienhospital in Rheinberg-Orsoy, im 
Altenwohnheim St. Thekla in Rheinberg, im Hospiz 
„Haus Sonnenschein“ in Rheinberg und in der St. 
Nikolaus Klinik in Rheinberg. 

K r i s t a u,   Verena (Dipl.-Theol.), Pastoralrefe-
rentin in Kleve-Kellen Heilige Dreifaltigkeit und 
Kleve-Rindern St. Willibrord, zum 1. Juni 2014 in 
der Kirchengemeinde Emsdetten St. Pankratius. 

M u m m a d i ,   Bala Praveen Reddy, bis zum 
9. Juni 2014 Kaplan in Lünen St. Marien, zum 
10. Juni 2014 Pastor mit dem Titel Pfarrer in Lünen 
St. Marien. 

N g a l a ,   P. Agateus SVD, zum 1. Oktober 2014 
Kaplan in Goch St. Arnold Janssen. 

S c h l o t m a n n ,   Ludger, Pfarrer in Ahlen-
Vorhelm St. Pankratius, unter Beibehaltung seiner 
bisherigen Aufgaben zum Bezirkspräses der Katho-
lischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) des Bezir-
kes Hamm-Münster-Warendorf. 

S i e g e m e y e r,   Klaus, Diakon (im Hauptamt), 
zum 1. Juni 2014 in der Kirchengemeinde Senden 
St. Laurentius, mit dem Schwerpunkt in den Alten-
heimen. 

T h o m s ,   Markus, Kaplan in Ochtrup St. Lam-
bertus, zum Pfarrer in Neuenkirchen St. Anna 
(07.05.2014). 

V e t t a t h u ,   P. Johny CMI, bis zum 14. September 
2014 Pastor in Datteln St. Amandus, zum 15. Sep-
tember 2014 Pastor in Issum-Sevelen St. Anna. 

W i l l m s ,   P. Hans-Ulrich SSCC, bis zum 31. Au-
gust 2014 Seelsorger mit dem Titel Krankenhaus-
pfarrer im St.-Rochus-Hospital in Telgte (100 %) 
sowie rector ecclesiae der Krankenhauskirche, zum 
1. September 2014 Seelsorger mit dem Titel Kran-
kenhauspfarrer im St.-Rochus-Hospital in Telgte 
(75 %) sowie weiterhin rector ecclesiae der Kran-
kenhauskirche.
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Es wurden entpflichtet: 

M u z i a z i a ,   P. Egide SVD, Kaplan in Goch St. 
Arnold Janssen, mit Ablauf des 31. Juli 2014 ent-
pflichtet.	

Es wurde emeritiert:

D r e i e r ,   Konrad, Pastor mit dem Titel Pfarrer in 
Everswinkel St. Magnus/St. Agatha, zum 1. Oktober 
2014 emeritiert. 

J ö r g e n s ,   Werner, Pastor mit dem Titel Pfarrer 
in Wachtendonk-Wankum St. Marien, zum 1. Juni 
2014 emeritiert. 

K o c h ,   Ulrich, Pastor mit dem Titel Pfarrer in 
Duisburg St. Peter sowie Seelsorger mit dem Titel 
Krankenhauspfarrer im Bertha-Krankenhaus und im 
Johanniter-Krankenhaus in Duisburg, zum 1. Januar 
2015 emeritiert.
Es trat in den Ruhestand:

G r e u l i c h,   Dr. Werner (Dipl.-Theol.), Diakon 
(im Hauptamt), stellv. Leiter der Telefonseelsorge in 
Recklinghausen, tritt zum 1. Juni 2014 in den Ru-
hestand. 

W	i	e	m	u	t	h	,			Michael,	Offizialatsrat	und	Diöze-
sanrichter	am	Bischöflichen	Offizialat	sowie	Subsi-
diar in Münster St. Mauritz, zum 1. Oktober 2014 in 
den Ruhestand versetzt. 

tätigkeit im Bistum Münster beendet: 

A n z o r g e ,   P. Bogdan SVD, Pastor in der Seel-
sorgeeinheit Goch-Asperden St. Vincentius, Goch-
Hassum St. Willibrordus, Goch-Hommersum St. 
Petrus, Goch-Hülm St. Mariä Opferung, Goch-Kes-
sel St. Stephanus und Goch-Pfalzdorf St. Martinus, 
mit	Ablauf	des	30.	September	2014	entpflichtet	und	
den Dienst im Bistum Münster beendet. 

M a t h e w ,   Johnichan, Kaplan in Issum-Sevelen 
St. Anna, mit Ablauf des 31. August 2014 von sei-
nen	Aufgaben	entpflichtet	und	den	Dienst	im	Bistum	
Münster beendet.  

AZ: HA 500 15.5.14

Art. 150 Unsere toten

B a r e n b o r g ,   Joseph, Priester des Bistums Es-
sen, geboren am 27.10.1921 in Vreden, zum Priester 
geweiht am 20. Dezember 1947 in Münster, 1947 
bis 1954 Kaplan in Bocholt Liebfrauen, 1954 bis 
1959 Kaplan in Gelsenkirchen-Buer Liebfrauen, 
1958 inkardiniert in das Bistum Essen, 1959 bis 
1962 Kaplan in Essen-Rüttenscheid St. Andreas, 
1962 bis 1964 Kaplan in Essen-Steele St. Marien, 
1964 bis 1974 Pfarrer in Essen-Bergeborbeck St. 
Mariä Rosenkranz, 1974 bis 1986 Pfarrer in Duis-
burg-Buchholz St. Judas Thaddäus, 1986 Pfarrer 
em. in Coesfeld, 1987 Pfarrer em. und Verwalter der 
Stelle eines Pastors in Coesfeld-Goxel Herz Jesu, 
1989 Pfarrer em. und Pfarrverwalter in Coesfeld-
Goxel Herz Jesu., seit 1991 Pfarrer em. in Vreden 
St. Georg, verstorben am 10. Mai 2014. 

K l a v e r k a m p ,   Hermann, geboren am 4. De-
zember 1923 in Münster, zum Priester geweiht am 
30. November 1950 in Münster, 1950 Aushilfe in 
Münster-Gremmendorf St. Ida, 1950 bis 1954 Ka-
plan in Duisburg-Hamborn St. Norbert, 1954 bis 
1960 Kaplan in Recklinghausen St. Gertrud, 1960 
bis 1964 Kaplan in Waltrop St. Peter, 1964 bis 1985 
Pfarrer in Münster-Dyckburg St. Mariä Himmel-
fahrt, 1985 Pfarrer em. in Münster St. Konrad, 1986 
bis	 2001	 Richter	 am	 Bischöflichen	 Offizialat	 in	
Münster, verstorben am 5. Mai 2014. 

AZ: HA 500 15.5.14

Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflich Münsterschen Offizialates in Vechta

Art. 151 Besetzung des  
 Kirchensteuerrates der Römisch- 
 Katholischen Kirche im  
 Oldenburgischen teil der Diözese Münster  
 (Offizialatsbezirk Oldenburg) 

Für den ausgeschiedenen Georg Pugge ist als Ver-
treter des Oldenburgischen Pastoralrates in den Kir-
chensteuerrat der Römisch-Kathlischen Kirche im 

Oldenburgischen	 Teil	 der	 Diözese	 Münster	 (Offi-
zialatsbezirk Oldenburg) nachgerückt: Sr. Lydia 
Schulte-Sutrum OSB, Burgallee 3, 49413 Diniklage

Vechta, 9. Mai 2014

L. S. Heinrich Timmerevers
	 Bischöflicher	Offizial
 Weihbischof
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